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1. Erfordernis und Zielsetzung 

Die Gemeinde Groß Vollstedt sieht sich aus verschiedenen, im städtebaulichen Zusam-

menhang stehenden Gründen zur Ausarbeitung eines Innenbereichsgutachtens und Ent-

wicklungskonzeptes veranlasst. Die wichtigsten Gründe sind hierbei die Nutzbarmachung 

von Innenbereichspotentialen sowie die Nutzung bestehender Baurechte (gem. § 34 

BauGB oder Grundstücke innerhalb bestehender Bebauungspläne).  

Weitere Gründe für ein Entwicklungskonzept sind  

• bestehende Infrastruktur stärker nutzen (Verkehrsflächen, Ver- und Entsorgung); 

• Verkehrsströme reduzieren; 

• bedarfsgerechte Entwicklung und Berücksichtigung des demografischen Wandels, da-

bei werden verschiedene Formen des Wohnens berücksichtigt; 

• städtebauliche Missstände erkennen und beheben (Leerstände von Gewerbeflächen, 

Wohnbauflächen, ehemalige Hofstellen). 

Das Innenbereichsgutachten und Entwicklungskonzept ist die Grundlagenermittlung für 

zukünftige Planungen wie Ortsentwicklungskonzepte, Flächennutzungspläne und Bebau-

ungspläne. Ziel ist es Aussagen darüber zu treffen, in welchen Ortsbereichen eine sinn- 

und maßvolle Entwicklung von Bauflächen zukünftig stattfinden kann, um eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung durch Maßnahmen der Innenentwicklung zu gewährleisten. 

Des Weiteren soll das Entwicklungskonzept bzw. diese Vorprüfung der Gemeinde auch für 

die Ermittlung des geeigneten baurechtlichen Verfahrens dienen. Ist z.B. eine Flächennut-

zungsplanänderung notwendig, kann das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB in 

Betracht kommen oder gibt es andere Planungsinstrumente (z.B. Satzungen gem. § 34 

Abs. 4 BauGB), die zu empfehlen wären.  

Der Flächennutzungsplan (Urschrift) der Gemeinde Groß Vollstedt wurde im Jahr 2014 

beschlossen. Die enthalten Zieldarstellungen im Siedlungsbereich sind Wohnbauflächen, 

Gemischte Bauflächen und Sonstige Sondergebiete, welche durch Flächen für den Ge-

meinbedarf ergänzt werden. Flächennutzungspläne sind in der Regel für einen Zeithorizont 

von ca. 15 Jahren aufgestellt. Die damals erfassten Zieldarstellungen für die Flächenent-

wicklung sind weitestgehend erschöpft. Es besteht heute noch kein Erfordernis zur gesam-

ten Überarbeitung bzw. einer Neuaufstellung der bestehenden Plangrundlage. Sie muss 

im Rahmen der angestrebten Bauleitplanungen zunächst nur geändert werden. Dennoch 

empfiehlt es sich im Rahmen des Innenbereichsgutachten und Entwicklungskonzept sich 

dezidiert mit den Flächen innerhalb der Gemeinde auseinanderzusetzen und eine Grund-

lage für eine perspektivische Neuaufstellung zu erarbeiten. 

Das Innenbereichsgutachten (IEGA) orientiert sich an den Aussagen des Baugesetzbu-

ches: „Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innen-

entwicklung erfolgen“ (§ 1 Abs. 5, Satz 3 BauGB) und es befolgt das vom Landesentwick-

lungsplan (LEP) vorgegebene Ziel, zunächst Innenbereiche zu entwickeln, bevor Außen-

bereiche berührt werden. Wenn eine Außenbereichsentwicklung notwendig wird, dann ist 

sparsam mit Grund und Boden umzugehen. Flächen werden lediglich bedarfsgerecht und 

mit entsprechenden Zeitschienen ausgewiesen. Zudem werden Natur- und Umweltbe-

lange im Innen- und Außenbereich bei der Bauflächenausweisung beachtet. 

Des Weiteren wird durch den Landesentwicklungsplan (LEP) das Maß der baulichen Ent-

wicklung festgelegt, indem die Anzahl der Wohneinheiten genannt wird, die bezogen auf 
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den Wohnungsbestand (Stand 31.12.2020) in einem Zeitraum bis 2035 gebaut werden 

können.  

Damit sich die Gemeinde Groß Vollstedt gemäß den Vorgaben des LEPs entwickeln kann, 

definiert das IEGA Entwicklungsbereiche, um mögliche Flächenausweisungen nachhaltig 

steuern zu können.  

Obwohl der Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung gegeben werden soll und 

mit einem Innenbereichsgutachten in erster Linie der Innenbereich betrachtet wird, um 

mögliche Potentialflächen aufzuzeigen, werden in diesem Gutachten auch potenzielle Ent-

wicklungsflächen im Außenbereich aufgezeigt. Dies hat den Hintergrund, dass Flächen im 

Innenbereich nicht immer für eine Entwicklung zur Verfügung stehen. Neben Hemmnissen 

wie z.B. Umweltschutz, Topografie oder Ortsbild kann auch der Unwille des Eigentümers 

seine Flächen zu verkaufen einer Planung und Bebauung im Wege stehen. Die Außenbe-

reichsflächen werden daher mit aufgenommen, um zu zeigen, wo eine Entwicklung von 

Flächen möglich ist, falls im Innenbereich keine Flächen zur Verfügung stehen. 

2. Gemeinde und Untersuchungsgebiet 

Die Gemeinde Groß Vollstedt befindet sich im Amtsbereich Nortorfer Land im Kreis Rends-

burg-Eckernförde. Sie ist durch die direkte Nähe zur A7 verkehrlich sehr gut angebunden 

und größtenteils ländlich geprägt. Groß Vollstedt verfügt im Ortskern über eine Gaststätte, 

einen Kindergarten, eine Grundschule, ein Ärztehaus, eine Krankengymnastik, einen Heil-

praktiker sowie einen Zahnarzt.  Das Vereinsleben wird bestimmt durch einen Sportverein, 

einen Gesangsverein, eine DRK‐Ortsgruppe, einen Schützenverein, eine Laienspiel-

gruppe und die Freiwillige Feuerwehr. Über das Gemeindegebiet verteilt gibt es mehrere 

Ferienwohnungen sowie eine gemeindeeigene Badestelle am Vollstedter See. Verschie-

dene Gewerbetriebe haben sich in der Gemeinde angesiedelt u.a. ein Hochbauunterneh-

men, ein Brunnenbauunternehmen, ein Reinigungsbetrieb sowie ein Gartenbauunterneh-

men. Auf einer Fläche von 9 km² leben 978 Einwohner (Stand 21.12.2020). 

3. Demographische Entwicklung der Gemeinde 

3.1. Auswertung der vorlegenden Statistiken 

In einigen Bereichen, gerade im ländlichen Raum, wird mit einer rückläufigen und stagnie-

renden Bevölkerungsentwicklung gerechnet. Das bedeutet, dass der Bedarf an Baugrund-

stücken für die Altersklassen der 30 bis 45- jährigen in den kommenden Jahren zurückge-

hen wird, der Anteil der älteren Haushalte jedoch steigt. Insgesamt kann somit von einer 

„Alterung“ der Gemeinden gesprochen werden, der Wohnraumbedarf verändert sich und 

erhält einen neuen Fokus. Daraus kann u.a. ein sinkender Bedarf und Gebäudeleerstand 

entstehen.  

Der Zensus ist eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung, die alle 10 Jahre 

durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder gemeinsam durchgeführt wird. 

Ziel des Zensus ist die Ermittlung der Einwohnerzahlen in Deutschland sowie die Erhebung 

zentraler Strukturdaten, die eine Aussage darüber erlauben, wie die Menschen in Deutsch-

land leben, wohnen und arbeiten. Das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Hol-

stein nimmt regelmäßig eine Fortschreibung vor, basierend auf dem Zensus 2011 (Stichtag 

31.12.2020) und die Ergebnisse im Bericht „Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-

Holstein“ im Juli 2021 herausgegeben. 
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Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Groß Vollstedt verläuft seit der Jahrtausend-

wende stark schwankend mit einer rückläufigen Tendenz (siehe Abbildung 1). Den Höhe-

punkt der Einwohnerzahl erlebte die Gemeinde im Jahr 2005. Danach folgte ein Einbruch 

der Einwohneranzahl, welcher bis 2013 anhielt. Zwischenzeitlich hat sich der Bevölke-

rungsstand bei 978 Einwohnern eingependelt.  

 

Abbildung 1: Meine Region: Zeitreihe für die Gemeinde Groß Vollstedt, Statistikamt Nord 2022 

 

Aus dem Datenblatt der Regionaldaten für die Gemeinde Groß Vollstedt geht hervor, dass 

in der Gemeinde am Stichtag (31.12.2020) 978 Einwohner lebten. Den größten Bevölke-

rungsanteil bildet die Altersgruppe der 50 bis 64-Jährigen mit 255 Personen, dicht gefolgt 

von den 30 bis 49-Jährigen mit 253 Personen (siehe Abbildung 2). Das Durchschnittliche 

Alter der Gemeinde liegt mit 45,4 Jahren nur knapp unter dem Durchschnitt Schleswig-

Holsteins mit 45,6 Jahren zum Stichtag. Das Durchschnittsalter innerhalb der Gemeinde 

steigt seit der Jahrtausendwende kontinuierlich an, insgesamt um ca. 9 Jahre. Interessant 

stellt sich der Faktor dar, dass derzeit die Generation 65+ derzeit unter dem landesweiten 

Altersdurchschnitt liegt.  

Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass die Nachfrage für einen kurz- bis mittelfristigen 

Zeitraum nach Baugrundstücken noch ansteigen wird. Dies wird sich perspektivisch jedoch 

verändern, da in der Gemeinde die Altersgruppen der 30 bis 49-Jährigen sowie der 50 bis 

64-Jährigen mit 4,5% über den landesweiten Durchschnitt liegen. Daraus lässt sich schlie-

ßen, dass sich perspektivisch der Bedarf an den Wohnraum innerhalb der Gemeinde ver-

ändern wird. Der Bedarf an die klassische Einzelhausbebauung wird sich voraussichtlich 

rückläufig verändern. Die Nachfrage nach barrierefreien/ barrierearmen Wohnraum in 

Form von Bungalows oder auch Wohnungen wird hingegen vermutlich steigen. Es emp-

fiehlt sich frühzeitig über alternative Wohnformen nachzudenken und diese in der weiteren 

Siedlungsentwicklung zu berücksichtigen. 
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Abbildung 2: Regionaldaten für die Gemeinde Groß Vollstedt, Statistikamt Nord 2022 

 

Die Gemeinde Groß Vollstedt verzeichnet einen schwankenden natürlichen Saldo in den 

letzten 20 Jahren. Die Tendenz ist dabei in der jüngeren Vergangenheit positiv. Im Jahr 

2020 liegt der landesweite Durchschnitt bei einem natürlichen Saldo von -10 Personen, 

sodass Groß Vollstedt mit +4 Einwohnern deutlich über dem Durchschnitt liegt. 

 

Abbildung 3: Meine Region: Natürliche Bevölkerungsbewegung Groß Vollstedt, Statistikamt Nord 2022 

 

Die Wanderungsbewegungen in der Gemeinde sind in den letzten 20 Jahren sehr bewegt. 

In der Vergangenheit zeigte sich die Tendenz eher positiv, erhielt 2019 jedoch mit 21 Fort-

zügen einen erheblichen Einbruch, welcher gegenwärtig anhält. Insgesamt liegt die Ge-

meinde Groß Vollstedt mit ihrem negativen Wanderungssaldo deutlich unter dem landes-

weiten Trend. Im Durchschnitt verzeichnen die Gemeinden in Schleswig-Holstein im Jahr 

2020 einen positiven Wanderungssaldo von 17. Dies entspricht einer Differenz von 21 Ein-

wohnern. Auch verglichen mit den Gemeinden zwischen 500 und 999 Einwohner ist dieser 

Trend zu erkennen. Wenngleich sich hier die Differenz auf 8 reduziert. 
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Abbildung 4: Meine Region: Wanderungssaldo Groß Vollstedt, Statistikamt Nord 2022 

 

Tatsächlich ist die Bevölkerungsentwicklung ein Zusammenspiel der Zu- und Fortzüge so-

wie der Geburten- und Sterberate. Betrachtet man die nachfolgende Darstellung des Ge-

samtsaldos (siehe Abbildung 5Abbildung 20) ist zu sehen, dass Trend tendenziell in den ver-

gangenen Jahren doch positiv war und erst in den letzten Jahren abgefallen ist. 

 

Abbildung 5: Meine Region: Gesamtsaldo in Groß Vollstedt, Statistikamt Nord 2022 

 

Aus den statistischen Daten geht hervor, dass in die Gemeinde Groß Vollstedt in den 

nächsten zehn bis 15 Jahren zunehmend altern wird. Weiterhin besteht gegenwärtig die 

Tendenz, dass die Einwohner aus der Gemeinde fortziehen und sie keinen ausreichenden 

Zuwachs erhalten. Grundsätzlich kann die Ausweisung von neuen Bauflächen dazu bei-

tragen junge Familien in die Gemeinde zu ziehen oder ehemalige Groß Vollstedter dazu 

bewegen wieder zurückzukehren. Es wird jedoch empfohlen, kleinteiligen Wohnraum für 

Alleinstehende barrierearm bzw. barrierefrei herzustellen und alternative Wohnformen zum 

klassischen Einzelhaus zu ermöglichen. Diese werden spätestens mittelfristig eine höhere 
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Nachfrage erhalten. Es wird damit das Ziel verfolgt Bestandsimmobilien / Grundstücke für 

Familien in integrierter Lage bereitzustellen und dem Markt zurückzuführen.  

3.2. Kleinräumige Bevölkerungs- und Haushaltsprognose Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat eine flächendeckende kleinräumige Bevölkerungs- 

und Haushaltsprognose für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Kreises er-

stellen lassen. Die Herleitungen und Ergebnisse können bei Bedarf in dem Schlussbericht 

entnommen werden. 

Die Bevölkerungsprognose bezieht sich dabei auf die Annahmen der aktuellen Bevölke-

rungsprognose des Statischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein und gibt einen 

Ausblick bis zum Jahr 2030. Der Kreis wird ähnlich wie das Bundesland Schleswig-Holstein 

bis 2030 einen kleinen Bevölkerungsrückgang erfahren. Es handelt sich dabei um einen 

Rückgang von rund -3,5% und entspricht einem ca. 9.500 Personen. Der Rückgang ist 

dabei auf den natürlichen Bevölkerungssaldo zurückzuführen. Das bedeutet, dass die stei-

genden Sterbeüberflüsse nicht durch Wanderungsgewinne kompensiert werden können. 

Darüber hinaus verändert sich perspektivisch die Altersstruktur im Kreis dahingehend, 

dass die Menschen im erwerbsfähigen Alter (um ca. 17.800) abnehmen und die Anzahl 

der 65-Jähirgen und Älteren (um ca. 15.000) zunehmen. Die Anteile der einzelnen Alters-

gruppen der Gesamtbevölkerung verschieben sich erkennbar zu den über 65-Jährigen von 

ca. 23% auf 28,4% bis 2030. 

Für die Erarbeitung der Haushaltsprognose wird eine Haushaltsmitgliederquote herange-

zogen, welche angibt mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person in Abhängigkeit von ih-

rem Alter einer bestimmten Haushaltsgrößenkategorie angehört. Die Haushaltsprognose 

ist als eine erweiterte Trendfortschreibung zu charakterisieren, welche keine Aussagen zur 

örtlichen Realisierbarkeit bzw. Einschränkungen von Bevölkerungszuwächsen gibt. Sie 

dient in erster Linie als eine Orientierung für planerisch-politische Fragestellungen, die bei 

weitergehender Beibehaltung der bisherigen Trends als Grundlage herangezogen werden 

kann.  

Aus der Prognose für die Gemeinde Groß Vollstedt ergibt sich bis zum Jahr 2030 insge-

samt ein leichter Bevölkerungsrückgang von 998 im Jahr 2018 auf 980 im Jahr 2030. Die-

ser wird insbesondere in den Altersgruppen der 18 bis 30-Jährigen deutlich. So liegt die 

Basiszahl im Jahr 2018 bei 120. Bis 2030 wird eine Schrumpfung auf 90 Einwohner dieser 

Altersklasse prognostiziert. Auch die Zahl der Einwohner im erwerbstätigen Alter zeigt ei-

nen Entwicklungsrückgang. Bei den 30 bis unter 50-Jährigen liegt die Einwohnerzahl im 

Jahr 2018 bei 270, welche bis 2030 auf 248 schrumpfen soll. Blickt man auf die 50 bis 

unter 65-Jährigen, lässt sich ähnliches erkennen. Die Zahl liegt hier im Jahr 2018 bei 249. 

Bis 2030 schrumpft diese voraussichtlich ebenfalls auf 239 Einwohner. Gleichzeitig wird 

ein deutlicher Anstieg in der Altersklasse der 65 bis 80-Jährigen und der Klasse, der über 

80-Jährigen verzeichnet. Mit Blick auf die 65 bis 80-Jährigen wird die Bevölkerungszahl 

von 147 im Jahr 2018 auf circa 180 bis 2030 ansteigen. Gleiches lässt sich für die über 80-

Jährigen verzeichnen. Die Basiszahl liegt hier bei 49 im Jahr 2018, welche bis 2030 auf 

rund 62 ansteigen soll. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Zeitreihe für die Prognose 

der Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Groß Vollstedt bis zum Jahr 2030: 
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Abbildung 6: Auszug aus der Kleinräumigen Bevölkerungsprognose des Kreises 

 

4. Methodik und Planstand 

4.1. Methodik 

Die Flächen der Gemeinde Groß Vollstedt wurden unter städte- und ortsplanerischen Ge-

sichtspunkten und teilweise unter Umwelt- und Naturaspekten (Ortsbild, naturräumliche 

Umgebung, Auswirkung) einer Vorbeurteilung unterzogen, um festzustellen welche Flä-

chen- und Nutzungspotentiale bestehen. Die Untersuchung wird, wie in den nachfolgenden 

Schritten erläutert, durchgeführt: 

1. Vorauswahl von Flächen auf der Grundlage der ALKIS-Daten und einer Luftbildaus-

wertung sowie einer Ortsbegehung mit fotografischer Bestandsaufnahme durch den 

Stadtplaner; 

2. Auswertung der bestehenden Bauleitpläne (FNP und B-Pläne) und Sichtung der noch 

zur Verfügung stehenden Baurechte; 

3. Vorbeurteilung der Eignung der Flächen durch den Stadtplaner;  

4. Durchführung einer Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Befragung der Eigentümer zu 

ihren Absichten; 

5. Erstellung eines Zwischenstandes (mit einer Aufstellung der Einzelflächen mit Anga-

ben zu möglichen Größenordnungen der Wohneinheiten/ Grundstückseinheiten sowie 

Darstellung der Potential- und Entwicklungsflächen in einer Karte);  

6. Priorisierung Entwicklungsflächen durch die Gemeinde mit zeitlichem Horizont; 
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7. Durchführung einer Beteiligung der wichtigsten Behörden und sonstiger Träger öffent-

licher Belange; 

8. Auswertung der Behördenbeteiligung sowie erneute Überarbeitung der Planunterla-

gen; 

9. Erstellung des Endstandes. 

4.2. Planstand 

Zu Beginn des Planungsprozesses haben sich die Planer des Büros B2K und dn Ingeni-

eure ein unabhängiges Bild über die Potentiale innerhalb der Gemeinde durch eine Bege-

hung vor Ort gemacht. Im Anschluss fand ein Arbeitsgespräch mit den Vertretern der Ge-

meinde in einem Vorort Termin statt, um die erhobenen Flächen zu diskutieren und zu 

ergänzen. Dabei wurden Hinweise zu den Potentialflächen gegeben, welche in die Doku-

mentation der jeweiligen Fläche eingeflossen sind. Nachfolgend wurden die Potentialflä-

chen und Umnutzungspotentiale eingehend geprüft und nach städtebaulichen Aspekten 

bewertet. Die Dokumentation der Prüfung erfolgte im ausführlichen Flächenkataster. 

Im März 2022 fand dann die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen eines Workshops statt. 

Zunächst wurde der Anlass zur Erstellung eines Innenbereichsgutachtens und Entwick-

lungskonzepts erläutert und im Anschluss die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen 

erklärt. In einem zweiten partizipativen Teil konnten die Anwesenden Flächen benennen, 

die ihrer Meinung nach für eine bauliche Entwicklung herangezogen werden sollen, Berei-

che definieren die Schützenswert sind und Missstände aufzeigen. 

Die im Rahmen des Workshops genannten Flächen wurden durch die Planer geprüft und 

in die Planunterlagen übernommen. Im April 2022 wurden die Eigentümer der jeweiligen 

Potential- und Umnutzungsflächen befragt. Dabei wurde erhoben, ob ein Entwicklungs-

wunsch besteht, wenn ja welche Nutzung von den Eigentümern angedacht wird und wel-

cher Zeithorizont (kurz-, mittel- oder langfristig) dabei beabsichtigt ist. 

Im Juli 2022 wurden die Behörden und Träger der öffentlichen Belange um Stellungnahme 

zu den Planungen gebeten. Die dort eingegangenen Hinweise, Anregungen und Vorgaben 

wurden durch die Vertreter der Gemeinde geprüft und abgewogen. Die sich daraus erge-

benden Änderungen sind in die vorliegenden Plandokumente mit eingeflossen. 

Da sich relevante Informationen ergeben haben, haben die Gemeindevertreter im Novem-

ber 2022 eine erneute Priorisierung der Flächen vorgenommen. Es haben sich vereinzelt 

Änderungen ergeben. 

Im Februar 2023 wurden die Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Information vorgestellt. Die 

Gemeindevertretung hat anschließend die Inhalte des Innenbereichsgutachtens und Ent-

wicklungskonzepts gebilligt sowie den Selbstbindenden Beschluss gefasst. 

5. Rahmenbedingungen und planerische Vorgaben 

Bundesebene  

Raumordnungsgesetz  (ROG) 

Baugesetzbuch  (BauGB) 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Länderebene  
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Raumordnungspläne: Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP-SH) 2010 ist 

Grundlage für die räumliche Entwicklung des Landes bis zum Jahr 2025. Er ist am 

04.10.2010 in Kraft getreten. Er ist die Basis für die Fortschreibung der Regionalpläne in 

Schleswig-Holstein. Derzeit wird der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP-

SH) 2020 erarbeitet. Der bestehende Entwurf (Bekanntmachung des Ministeriums für In-

neres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein 

vom 17. November 2020 - Amtsbl. Schl.-H. 1621) ist bereits jetzt zu berücksichtigen und 

dient als Grundlage dieses Gutachtens. 

Regionalpläne: Schleswig-Holstein ist in fünf Planungsräume eingeteilt, für die jeweils ei-

gene Regionalpläne aufgestellt werden. Der Regionalplan wird derzeit fortgeschrieben. 

Kommunale Ebene 

Gemäß Baugesetzbuch (BauGB) sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung an-

zupassen. Sie werden von den Gemeinden aufgestellt, wenn es für die städtebauliche Ent-

wicklung und Ordnung erforderlich ist. 

Flächennutzungsplan: Vorbereitende Bauleitplanung  

Bebauungsplan: Verbindliche Bauleitplanung 

Rahmenplan / Leitbild: Wenn die Gemeinde ein Leitbild und / oder einen Rahmenplan be-

schlossen hat, sind dessen Inhalte maßgeblich für die Inhalte der Bauleitplanung. 

 

5.1. Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (2021) 

Die seit Dezember 2021 wirksame Fortschreibung des Landesentwicklungsplan Schles-

wig-Holstein (LEP) ist die Grundlage der räumlichen Entwicklung des Landes bis zum Jahr 

2030 und orientiert sich an den Leitbildern und Handlungsstrategien, die von der Minister-

konferenz für Raumordnung (MKRO) für die räumliche Entwicklung in der Bundesrepublik 

Deutschland festgelegt worden sind. 

Das übergeordnete Leitbild des Landesentwicklungsplanes soll die Entwicklung für alle 

Teilräume Schleswig-Holsteins ermöglichen und die vorhandenen Potenziale nachhaltig, 

umweltverträglich und zukunftsorientiert ausschöpfen, sodass alle Regionen gleichwertige 

Lebensverhältnisse bieten können. 

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus 

dem 17.12.2021 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021 

vom 16.12.2021 (LEP 2021, Amtsblatt Schl.-H. S.). Die Gemeinde hat sich an dem Plan 

zu orientieren. Der Landesentwicklungsplan soll sowohl die Entwicklung des Landes in 

seiner Gesamtheit fördern als auch die kommunale Planungsverantwortung stärken. 

Gemäß des LEP (siehe Abbildung 7) liegt die Gemeinde im: 

• ländlichen Raum; 

• auf der Landesentwicklungsachse; 

• und im Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung. 
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Abbildung 7: Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021 

 

Aussagen zu Gemeinden im ländlichen Raum 

In Kap. 2.2 ist dargelegt, dass die Siedlungsentwicklung in den Ordnungsräumen vorrangig 

auf den Siedlungsachsen erfolgt und außerhalb der Siedlungsachsen sich auf die 'Zentra-

len Orte' konzentriert werden soll. Die Räume zwischen den Siedlungsachsen sollen in 

ihrer landschaftlich betonten Struktur erhalten bleiben. In Kap. 3.6.1 wird weiterhin be-

schrieben, dass grundsätzlich in allen Gemeinden im Land neue Wohnungen gebaut wer-

den können. Dabei hängt die Art und der Umfang der wohnbaulichen Entwicklung vom 

Bedarf und von den örtlichen Voraussetzungen ab, das heißt von Funktion, Größe, Infra-

strukturausstattung, Lage, verkehrlicher Anbindung und Siedlungsstruktur der Gemeinden. 

Bei ihren Planungen sollen die Gemeinden die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts be-

rücksichtigen, Freiräume sichern und weiterentwickeln, Wohnungsbestände einbeziehen 

sowie demografische, städtebauliche und überörtliche Erfordernisse berücksichtigen. Ge-

meinden oder Gemeindeteile, die keine Schwerpunkte für den Wohnungsbau sind, decken 

den örtlichen Bedarf. Dort können im Zeitraum 2020 bis 2036 bezogen auf ihren Woh-

nungsbestand am 31.12.2020 neue Wohnungen im Umfang von bis zu 15 Prozent in den 

Ordnungsräumen und von bis zu 10 Prozent in den ländlichen Räumen gebaut werden 

(wohnbaulicher Entwicklungsrahmen). 

Die Gemeinde Groß Vollstedt befindet sich im ländlichen Raum und kann sich demnach in 

dem Zeitraum '2020 bis 2035' um 10 % bezogen auf den Wohnungsbestand, der am Stich-

tag des 31.12.2020 festgestellt wurde, wohnbaulich entwickeln. Zu diesem Zeitpunkt exis-

tierten 498 Wohneinheiten (WE) im Gemeindegebiet. Das bedeutet, dass insgesamt 50 

neue Wohneinheiten im Planungszeitraum des LEP bis 2035 entstehen können. Etwaige 

Baufertigstellungen für das Jahr 2021 sind nicht zu berücksichtigen, sodass die Baufertig-

stellungen erst ab dem Jahr 2022 abzuziehen sind. 

Weiterhin ist in Kap. 3.6.1 beschrieben, dass eine geringfügige Überschreitung des wohn-

baulichen Entwicklungsrahmens ist in Ausnahmefällen möglich ist. 

 

5.2. Regionalplan für den Planungsraum 3 (2000) 

Die Regionalpläne leiten sich aus den Raumordnungsplänen auf Landesebene ab. In dem 

vorliegenden Fall ist der Regionalplan aus dem Landesraumordnungsplan (LROP 1998) 
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abgeleitet, der 2010 von dem LEP abgelöst wurde. Dieser befindet sich derzeit in Überar-

beitung. Abweichungen sind daher möglich, wobei der LEP die aktuellen Ziele und Grunds-

ätze der Landesplanung darstellt. Insbesondere die Aussagen zum Siedlungsrahmen sind 

durch den LEP-Entwurf überholt, weshalb die Regionalpläne sich derzeit in der Fortschrei-

bung befinden. Schleswig-Holstein war bisher in fünf Planungsräume eingeteilt, für die je-

weils eigene Regionalpläne aufgestellt werden. Die Gemeinde Groß Vollstedt lag im Pla-

nungsraum III. Für die aktuell laufende Fortschreibung der Regionalpläne wurde das Land 

in drei Planungsräume aufgeteilt. Groß Vollstedt liegt dabei im Planungsraum II. 

 

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Regionalplan Schleswig-Holstein 2000 

 

5.3. Bauleitpläne und Satzungen der Gemeinde Groß Vollstedt 

Der Flächennutzungsplan (Urschrift, siehe Abbildung 9) der Gemeinde Groß Vollstedt 

wurde im Jahr 2014 beschlossen. Die enthalten Zieldarstellungen im Siedlungsbereich 

sind Wohnbauflächen, Gemischte Bauflächen und Sonstige Sondergebiete, welche durch 

Flächen für den Gemeinbedarf ergänzt werden. Flächennutzungspläne sind in der Regel 

für einen Zeithorizont von ca. 15 Jahren aufgestellt. Die damals erfassten Zieldarstellungen 

für die Flächenentwicklung sind weitestgehend erschöpft. 



Gemeinde Groß Vollstedt | Innenbereichsgutachten und Entwicklungskonzept 

 
Seite 14 von 43 

 

Abbildung 9: Flächennutzungsplan der Gemeinde Groß Vollstedt, IPP 2014 

 

Die Gemeinde Groß Vollstedt verfügt weiterhin über neun rechtswirksame Bauleitpläne, 

die in den Jahren 1981 bis 2019 aufgestellt wurden. Mit den Bebauungsplänen wurde über-

wiegend die wohnbauliche Siedlungsentwicklung gesteuert. Es wurden weiterhin auch ein 

vorhabenbezogener Bebauungsplan für eine Biogasanlage im Süden der Gemeinde auf-

gestellt. Die Gemeinde Groß Vollstedt hat weiterhin insgesamt drei Ergänzungs- und Ent-

wicklungssatzungen, die Teilbereiche in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbe-

ziehen und steuern. Die drei Satzungen haben dabei unterschiedliche Festsetzungstiefen. 

Während die Ergänzungssatzungen zwar über Baugrenzen verfügen, regelt sich weitest-

gehend die Bebauung über den § 34 BauGB. In der Entwicklungssatzung wurde hingegen 

ein Dorfgebiet festgesetzt und weitere steuernde Festsetzungen zur Bebaubarkeit getrof-

fen. Im laufenden Verfahren befinden sich hingegen zwei Bebauungspläne samt den Än-

derungen des Flächennutzungsplanes. Mit dem Bebauungsplan Nr. 10 wird gegenwärtig 

eine Bebauung im südlichen Gemeindegebiet für die Daseinsvorsorge und Dorfgemein-

schaft ermöglicht. Das Ziel der Bauleitpläne ist die Realisierung eines Markttreffs mit Dorf-

gemeinschaftshaus sowie des neuen Feuerwehrgerätehauses. Der Bebauungsplan Nr.11 

hingegen befasst sich mit der Ausweisung eines Solarparks im Westen des Gemeindes-

gebiets entlang der A7.  
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Abbildung 10: B-Plan Nr. 10 "Daseinsvorsorge 
und Dorfgemeinschaft", B2K Entwurf 2022 

 

Abbildung 11: Plangeltungsbereich des B-Plan 
Nr. 11, Amt Nortorfer Land 2021 

 

5.4. Innenentwicklungspotentiale Groß Vollstedt 2011 

Die Gemeinde Groß Vollstedt sah sich aufgrund des anhaltenden Strukturwandels im länd-

lichen Raum gezwungen sich mit ihrer Siedlungsentwicklung auseinander zu setzen. Aus 

diesem Grund wurde das Büro IPP damit beauftragt eine Bewertung der potenziellen Bau-

flächen vorzunehmen. Mit der Aufstellung des Konzepts wurde beabsichtigt die vorhan-

dene Nachfrage nach Grundstücken überwiegend für die Einzel- und Doppelhausbebau-

ung zu decken. Die damals untersuchten und zur Überplanung vorgesehenen Flächen lie-

gen innerhalb der Ortslage Groß Vollstedt (siehe Abbildung 12).  

Bei den Flächen 0 bis 14 handelt es sich um erhobene Potentialflächen, während sich die 

Flächen A bis D zum damaligen Zeitpunkt bereits im Bauleitplanverfahren befunden haben. 

Letztere wurden zur Vollständigkeit aufgeführt, da bis zum damaligen Zeitpunkt noch keine 

der Flächen baulich entwickelt war.  

Aus der Perspektive des Büros IPP erfolgte folgende zusammenfassende Beurteilung: 

„Die Gesamtfläche mit Innenentwicklungspotentialen beträgt somit ca. 8,0 ha. Die Ge-

meinde Groß Vollstedt verfügt damit über ein erhebliches Potenzial an frei verfügbaren 

bzw. umnutzbaren Flächen, die die Inanspruchnahme größerer nicht integrierter Au-

ßenbereichsflächen überflüssig macht. Die Flächenbilanz stellt zunächst auf die Reali-

sierung von Wohneinheiten ab. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass 

die Flächen je nach Lage im bereits bebauten Zusammenhang auch geeignet sind, 

mischgebietstypische Nutzungen für Dienstleistungen oder Gewerbe bzw. Sondernut-

zungen aufzunehmen. Detaillierte Hinweise hierzu ergeben sich aus den einzelnen 

Maßnahmenblättern der Flächen 0 - 14. Die Gemeinde sollte auf Grund der Tatsache, 

dass innerhalb der Ortslage kein landwirtschaftlicher Betrieb mit emittierenden Tierbe-

ständen mehr aktiv ist, die Wandlung hin zu einem subzentralen Ort mit Dienstleis-

tungs- und Wohnfunktion bewusst nachvollziehen und die vorbereitende sowie verbind-

liche Bauleitplanung darauf ausrichten.  
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Die Gemeinde sollte vor dem Hintergrund, dass die gemeindliche Infrastruktur - insbe-

sondere die technischen Anlagen in den Straßenräumen - bereitgehalten und Instand 

gehalten werden muss, die Innenentwicklung an bereits vorhandenen Hauptsammel- 

und Erschließungsstraßen einer Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen an 

den Ortsrändern vorziehen.  

Wichtige Grünraumverbindungen wie der Niederungsbereich in der Dorfmitte sollten 

von Bebauung freigehalten werden. Großgrünstrukturen in Form von Baumgruppen 

und Baumreihen oder Alleen sowie Knicks und Redder sollten als charakteristische 

Merkmale der holsteinischen Landschaft und für das ländliche Dorfbild Groß Vollstedts 

in die verbindliche Bauleitplanung einbezogen werden.“ 

 

Abbildung 12: Übersichtsplan der untersuchten Bereiche, Innenentwicklungspotentiale in der Gemeinde Groß 
Vollstedt für den Bereich „Ortslage Groß Vollstedt“ Abschlussbericht, IPP 2011 
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6. Kriterien und Hinweise zum Flächenkataster 

6.1. Kriterien zur Bewertung der Potentialflächen 

Die Potentialflächen werden anhand von rechtlichen Rahmenbedingungen, Maßgaben von 

übergeordneten und kommunalen Planungen und städtebaulicher Kriterien bewertet. Das 

nachfolgende Kapitel soll zum besseren Verständnis der Bewertungen und der einzelnen 

Kriterien beitragen. Im nachfolgenden werden die Kriterien und deren Hintergründe darge-

legt. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Liste nicht abschließend ist und in Einzelfällen 

weitere Kriterien bei der Bewertung herangezogen werden. 

Bewertung Bedeutung 

Geeignet Die Potentialfläche ist bebaubar. Das Baurecht ist bereits vor-

handen oder ohne größere Hemmnisse herzustellen. 

Bedingt geeignet Die Potentialfläche eignet sich für eine wohnbauliche Entwick-

lung, weist jedoch Hemmnisse auf. Hemmnisse stellen Aufgaben 

dar, welche im Rahmen einer Bauleitplanung abzuarbeiten sind. 

Nicht geeignet Die Potentialfläche eignet sich nicht für eine wohnbauliche Ent-

wicklung. Es sprechen erhebliche Hemmnisse und Kriterien da-

gegen. 

 

• Anbauverbotszone 

Eine Anbauverbotszone muss beachtet werden, wenn die Fläche an einer Kreis- oder 

Landesstraße außerhalb der Ortsdurchfahrt (OD) liegt. Hier müssen an Kreisstraßen 

15,00m und an Landesstraßen 20,00m von jeglicher Bebauung freigehalten werden. 

Je nach Flächengröße kann dies dazu führen, dass die Fläche nur noch eingeschränkt 

bebaubar ist. Weiterhin gilt zu klären, ob die Erschließung der Fläche gesichert ist, da 

für eine Zufahrt die Zustimmung des Landesbetriebes für Straßenbau und Verkehr 

(LBV) notwendig ist. Die Fläche ist als „bedingt geeignet“ einzustufen.  

 

• Archäologische Kulturdenkmäler und Interessensgebiete 

Bestehen im Plangebiet Archäologische Kulturdenkmäler oder sind diese als Interes-

sensgebiete gekennzeichnet bedarf es einer Abstimmung mit dem Archäologischen 

Landesamt Schleswig-Holstein. Es kann sein, dass in einem Interessensgebiet eine 

Voruntersuchung erfolgen muss und gegebenenfalls anschließend eine Ausgrabung 

stattfindet. Bei Kulturdenkmälern hingegen greift der Umgebungsschutz, welcher dazu 

führen kann, dass eine Fläche Einschränkungen in der Bebaubarkeit erhält und Vor-

gaben zur Gestaltung. Sollte ein Kulturdenkmal in unmittelbarer Nähe der Fläche vor-

kommen oder die Fläche im Interessensgebiet liegen führt dies zur Einstufung „bedingt 

geeignet“. 

 

• Besondere Immissionsproblematik 

Diese kann vorliegen, wann das Gebiet besonders starken Immissionen ausgesetzt ist, 

z.B. durch die Lage an einer Hauptverkehrsstraße oder aber auch durch die Nähe zu 

einem landwirtschaftlichen Betrieb. Bei den Immissionsarten wird sowohl in „Lärm“, 

„Geruch“, „Staub“ und „Licht“ unterschieden. Hier sind jeweils spezielle Fachgutachten 

notwendig um die Auswirkungen auf die „gesunden Arbeits- und Wohnverhältnisse“ zu 

prüfen und zu bewerten. Aus den Ergebnissen können Maßgaben hervorgehen, die im 
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Rahmen einer Bebauung berücksichtig werden müssen. Grundsätzlich wird die Fläche 

zunächst als „bedingt geeignet“ eingestuft. Die Erkenntnisse können aber auch zum 

Ausschluss der Fläche und zur Bewertung „nicht geeignet“ führen.  

➢ Beispiel Geruch: Verfügt ein landwirtschaftlicher Betrieb beispielsweise über einen 

Güllebehälter muss ein sogenanntes GIRL-Gutachten (Ein Gutachten gem. Ge-

ruchsimmissions-Richtlinie) angefertigt werden. Dieses gibt an in welcher Form 

sich der Geruch auswirkt und welche Anzahl an Geruchsstunden vorliegt. 

➢ Beispiel Schall/ Lärm: Befindet sich in der Nähe der Potentialfläche zum Beispiel 

ein Betrieb auf dessen Gelände Fahrtbewegungen stattfinden oder große Maschi-

nen eingesetzt werden, ist zu prüfen in welcher Form sich diese auswirken. 

 

• Natur und Landschaft 

Es werden Flächen bevorzugt, die keine bzw. eine geringe Bedeutung für Natur- und 

Landschaft haben. Vielfältige Grün- oder Biotopstrukturen (wie bspw. Knickstrukturen) 

führen dazu, dass Flächen als „bedingt geeignet“ bewertet werden. Hier besteht im 

Rahmen der Bauleitplanung ein Abstimmungsbedarf mit der unteren Naturschutzbe-

hörde und ein umsichtiger Umgang mit den Biotopstrukturen. Flächen die innerhalb 

eines Natur-, Landschafts-, FFH- oder EU-Vogelschutzgebiets liegen werden für eine 

weitere Betrachtung ausgeschlossen und als „nicht geeignet“ bewertet. 

 

• Siedlungssplitter 

Im Landesentwicklungsplan (LEP 2021) bestehen die Grundsätze (Kap. 3.9, 2G LEP 

2021) dass „neue Bauflächen nur in guter räumlicher und verkehrsmäßiger Anbindung 

an vorhandene, in baulichen Zusammenhang bebaute, tragfähige und zukunftsfähige 

Ortsteile in Form von behutsamer Siedlungsabrundung ausgewiesen“ sowie das „eine 

Erweiterung von Siedlungssplittern vermieden werden sollen“. Für eine wohnbauliche 

Entwicklung führen die übergeordneten Vorgaben zu der Bewertung „nicht geeignet“. 

Es ist dennoch vorstellbar eine gemeinnützige Einrichtung (bspw. Feuerwehr) an dem 

Standort zu errichten, da hier das öffentliche Interesse (Schutz der Menschen) erheb-

lich ist und eine Beeinträchtigung der öffentlichen Belange (siehe §35 Abs. 2 BauGB) 

nicht gegeben ist. Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, 

wenn das Vorhaben „die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersied-

lung befürchten lässt“ (siehe §35 Abs. 3 Nr. 7 BauGB). In dem eben beschriebenen 

Fall handelt es sich um eine zulässige Verfestigung des Siedlungssplitters, wenn eine 

„unbedenkliche Lückenfüllung“ (gem. des BVerwG ZfBR 2005, 277) vorliegt. 

 

6.2. Hinweise zum Flächenkataster 

Nachfolgend erfolgt eine Erläuterung der einzelnen für die Beurteilung relevanten Fragen 

und Angaben im Datenblatt. 

Kriterium Erläuterung 

Lage der Fläche Die räumliche Lage der Potentialfläche innerhalb der Gemeinde. 

Die Abgrenzung wird durch die nächstgelegenen prägenden Ele-

mente (in der Regel Straßen) vorgenommen. 
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Einstufung der Flä-

che 

Hier erfolgt die baurechtliche Einstufung der Fläche. Die Einstu-

fung gibt darüber Auskunft, ob die Fläche innerhalb eines Bebau-

ungsplanes, im Innenbereich oder Außenbereich liegt.  

Realnutzung Gibt die wesentlichen Nutzungsmerkmale der Potentialfläche wie-

der. 

Größe der Fläche Die Flächengröße wird aus dem Zeichenprogramm ausgelesen 

und stellt einen groben Orientierungswert dar. Die Flächen wer-

den in der Regel nicht Parzellenscharf eingezeichnet, es sei denn 

es handelt sich um ein gesamtes Flurstück.  

Hemmnisse Ein Hemmnis kann eine besondere Immissionsproblematik oder 

die Lage an einer übergeordneten Verkehrsstraße darstellen. 

Besondere Bedeu-

tung 

Hier werden Aussagen darüber getroffen, ob die Potentialfläche 

eine besondere Bedeutung zum Beispiel für das Landschaftsbild 

hat oder ob sie eine auffallende Reliefform wie ausgeprägte 

Hanglagen oder Senken verfügt. 

Relevante Aussa-

gen des Regional-

plans 

Der Regionalplan enthält übergeordnete Ziele und Grundsätze, 

die im Rahmen, der einer Betrachtung der Fläche berücksichtigt 

werden müssen. Liegt die Fläche bspw. in einem Regionalen 

Grünzug entsteht daraus ein besonderes Abwägungsgebot und 

Folgen für eine Überplanung der Fläche. 

Aussagen des Be-

bauungsplans 

Im Rahmen der Betrachtung werden alle Bauleitpläne der Ge-

meinde ausgewertet und relevante Aussagen für die Potentialflä-

che an dieser Stelle ausgewertet.  

Aussagen des Ar-

chäologie Atlas des 

Landes SH 

Bei der Prüfung der einzelnen Potentialflächen wird ebenfalls be-

trachtet, ob die Fläche in einem archäologischen Interessensge-

biet liegt oder sich Kulturdenkmäler in der Nähe befinden. Daraus 

ergeben sich relevante Aussagen für die Eigentümer der Fläche. 

Geschützte Biotope 

nach § 30 

BNatSchG oder     

§ 21 LNatSchG 

Hierbei handelt es sich um eine nicht abschließende Aussage. 

Die Planer versuchen Hinweise auf Biotope zusammenzutragen. 

Diese können aus dem Landschaftsplan hervorgehen, aus topo-

grafischen Karten oder vor Ort erkennbar sein.  

Aussagen des 

Landwirtschafts- 

und Umweltatlas 

Im Rahmen einer digitalen Abfrage wird ermittelt, ob die Potenti-

alfläche innerhalb eines Landschafts-, Naturschutz-, FFH- oder 

EU-Vogelschutzgebiet liegt.  

Baurechtliche Ein-

schätzung 

Hier erfolgt eine Einschätzung, ob Bauleitplanung betrieben wer-

den muss und welche Möglichkeiten bestehen, um die Fläche 

baulich zu entwickeln. 

Verkehrliche Er-

schließung 

Bezieht sich schwerpunktmäßig auf Individualverkehr unter Ein-

beziehung der durch den Mehrverkehr zu erwartenden Folgen für 

die Umgebung. Unter „möglich“ wird hier verstanden, dass es 

keine Hinweise auf Probleme gibt. Die eigentliche Sicherung 

muss zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
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Ver- und  

Entsorgungsleitun-

gen 

Bezieht sich auf die gesamte Infrastruktur, im Besonderen aber 

auf die Entsorgung des Niederschlagwassers, da diese häufig 

begrenzender Faktor ist. Unter „möglich“ wird hier verstanden, 

dass es keine Hinweise auf Probleme gibt. Die eigentliche Siche-

rung muss zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen 

Erforderliche Gut-

achten 

Enthält eine kurze Zusammenfassung der notwendigen Gutach-

ten, die voraussichtlich im Rahmen der Bauleitplanung zu erbrin-

gen sind. 

Verfügbarkeit der 

Fläche 

Wird im Rahmen des Gutachtens eine Eigentümerbefragung 

durchgeführt, werden hier die Absichten des derzeitigen Eigentü-

mers beschrieben. Es handelt sich dabei um eine Momentauf-

nahme, die sich jeder Zeit ändern kann. Jedoch lässt sich daraus 

eine Tendenz für die gemeindliche Entwicklung ableiten. 

Weitere Hinweise Hier werden Besonderheiten der Fläche erläutert. 

Bewertung der Flä-

che 

An dieser Stelle wird die Fläche ausführlicher von dem Planer auf 

Grundlage der vorliegenden Informationen städtebauliche bewer-

tet und für den Laien verständlich ausformuliert. 

Handlungsempfeh-

lung 

Die Planer sprechen eine Empfehlung zur baurechtlichen Situa-

tion aus und welches Planungsinstrument anwendbar ist, um ein 

mögliches Bauvorhaben zu realisieren. Weiterhin werden hier 

Aussagen zu einer möglichen Bebauungsform getroffen. 

Eignung der Fläche 

für die bauliche 

Entwicklung 

Die Eignung der Fläche ergibt sich aus einer Zusammenschau 

der vorgenannten Kriterien und vorliegenden Informationen. Es 

handelt sich dabei um die Einschätzung der Fachplaner, die Pla-

nungsbehörden können zu einer abweichenden Einschätzung ge-

langen. 

Daraus resultie-

rende Wohneinhei-

ten (WE) 

Um eine bessere Vergleichbarkeit der Flächen zu erhalten und 

eine quantitative Aussage treffen zu können wird eine Berech-

nung durchgeführt. Dieses basiert auf der Annahme, dass im 

ländlichen Raum eine Einheit für ein Einzelhaus inkl. aller Neben-

anlagen und Erschließungsflächen 800 m² benötigt. Dieser Wert 

entspricht als der Formel „Fläche/ 800 m² = Wohneinheit“. Es 

handelt sich dabei um ein Referenzwert um daraus Aussagen zu 

einer möglichen Entwicklung einer Fläche ableiten zu können. 

 

7. Öffentlichkeitsbeteiligung (März 2022) 

Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung in der Gemeinde Groß Vollstedt wurde der Pla-

nungsstand zum ersten Mal öffentlich vorgestellt. Die Veranstaltung wurde in drei Themen-

abschnitte unterteilt. Im ersten Themenblock wurden den Bürgern der Sinn und das Vor-

gehen eines Innenbereichsgutachtens und Entwicklungskonzepts erläutert. Bevor dann 

die Ergebnisse der Ortsbegehung sowie Auswertung der vorhandenen Unterlagen vorge-

stellt wurden, hatten die Bürger die Möglichkeit, sich zu einzelnen Fragestellungen zu äu-

ßern. Dieser Schritt fand vor der Vorstellung der einzelnen Ergebnisse statt, damit die Bür-

ger eine unvoreingenommene Bewertung der Fragen abgeben konnten. Es wurden große 
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Luftbilder aufgehängt, welche im Raum verteilt aufgestellt wurden um die möglichst aus-

reichend Abstand zwischen den Teilnehmern zu gewährleisten.  

Auf diesem sollten (Klebe-) Punkte bezüglich bestimmter Fragen verteilt werden: 

➢ Benennen Sie Bereiche, die nicht überplant bzw. verändert werden sollen. Kleben 

Sie rote Punkte! 

➢ Kennzeichnen Sie mögliche Entwicklungsflächen der Gemeinde mit grünen Punk-

ten! 

➢ Gibt es nach Ihrer Meinung leerstehende landwirtschaftliche Betriebe, andere leer-

stehende Gebäude oder städtebauliche Missstände? Kleben Sie blaue Punkte!  

An der Flächenbewertung durch die Einwohner gab es eine rege Beteiligung. Die Bewer-

tung der Flächen, welche nachfolgend dokumentiert sind, zeigt eine deutliche Tendenz für 

eine wohnbauliche Entwicklung in den Osten. Es werden drei Schwerpunkte gesetzt, wel-

che den von den Planern erhobenen Flächen B1, B3, B8 in Kombination mit B9 entspre-

chen. Bei den Flächen sprechen sich die Einwohner sowohl für als auch gegen eine Ent-

wicklung aus, wenngleich die Mehrheit sich positiv äußerte. Relativ einig war man sich, 

dass die Fläche um den Wasserturm nicht entwickelt werden sollte. Dies ist aus planungs-

rechtlichen Gründen und der Maßgaben der übergeordneten Planungen ohnehin nicht 

möglich, da u.a. ein Schutzgebiet vorliegt. 

  

  

Abbildung 13: Digitalisierung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Dokumentation, B2K 2022 

Die Teilnehmer haben weiterhin auf verschiedene Leerstände, Umnutzungspotentiale und 

städtebauliche Missstände hingewiesen, indem diese mit blauen Punkten markiert wurden. 

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Hofstellen und ehemalige Betriebe, die leer-

gefallen sind. Diese waren weitestgehend bereits Bestandteil der Untersuchung oder kön-

nen nachgenutzt werden. 
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Die angewandte Methode dient im vorrangig dem Verständnis der Teilnehmenden und der 

Auseinandersetzung mit der Materie. Im Nachgang des partizipativen Teils wird die Erhe-

bung der Planer und jede einzelne Fläche mit ihrer Bewertung vorgestellt. So erhält der 

Teilnehmende einen Eindruck, ob seine Einschätzung, basierend auf den vorangegange-

nen Erläuterungen, sich mit der fachlichen Bewertung deckt. In der Regel sind hier viele 

Übereinstimmungen festzustellen.  

Die Methode bildet ebenfalls die Stimmungslage wieder, wenngleich diese nur eine Mo-

mentaufnahme darstellt und von einem kleinen Teil der Bevölkerung (den Teilnehmenden) 

ausgeht. Ferner regt sie die Diskussion an, verdeutlich die kontroversen Meinungen zu den 

verschiedenen Flächenentwicklungen und sorgt gleichermaßen für mehr Verständnis. 

 

8. Eigentümerbefragung (April-Mai 2022) 

Im Rahmen des Innenbereichsgutachtens und Entwicklungskonzepts wurde eine Befra-

gung der Eigentümer der erhobenen Potentialflächen (Baulücken, Bauflächen) und Um-

nutzungspotentiale hinsichtlich ihrer beabsichtigten Nutzung der Fläche und Baubereit-

schaft durchgeführt. 

Insgesamt wurden 44 Fragebögen im Rahmen der Befragung an die Eigentümer versen-

det. Die Verteilerliste wurde in Kooperation mit dem Amt erstellt. Die Antwortquote ist mit 

59% und 26 Fragebögen als gut zu bezeichnen.  

Die Flächen werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt, hierbei handelt es sich sowohl 

um Grünland als auch um Ackerflächen. Danach folgt die Nutzung zum Wohnen oder als 

Hausgarten, welche zusammengefasst wurden (siehe Abbildung 14). 

 

 

Abbildung 14: Ergebnisse Eigentümerbefragung. B2K 2022 

 

Insgesamt ist die Bereitschaft der Befragten ihre Flächen wohnbauliche zu entwickeln als 

positiv zu bewerten (siehe Abbildung 15). Ferner besteht eine hohe Verkaufsbereitschaft 

unter den Eigentümern. In der Regel würden diese bevorzugt die Fläche an die Gemeinde 

verkaufen und erst im zweiten Schritt an einen Investor oder privaten Bauherren. Der 
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Wunsch, welcher bereits in der Öffentlichkeitsbeteiligung an die Kommune formuliert 

wurde, dass diese die Entwicklung und die Vergabe steuert wurde hier erneut bestätigt. 

Darüber hinaus äußerten sich 8 dahingehend, dass sie eine bauliche Entwicklung für den 

Eigenbedarf beabsichtigen. Hier sind sowohl der eigne Hausbau als auch für Familienmit-

glieder berücksichtigt. Lediglich 8 der Befragten haben derzeit keine konkrete Planung für 

Ihre Fläche. Bei der Frage nach der geplanten Nutzung waren Mehrfachnennungen mög-

lich, daher weicht die Zahl der Nennungen von den anderen Diagrammen ab.  

 

Abbildung 15: Ergebnisse Eigentümerbefragung. B2K 2022 

 

Weiterhin zeichnet sich ab, dass 21 der Eigentümer eine kurz- bis mittelfristige Entwicklung 

ihrer Flächen beabsichtigen. Lediglich 5 sehen von einer Entwicklung ab (siehe nachfol-

gende Abbildung 16).  

 

Abbildung 16: Ergebnisse Eigentümerbefragung. B2K 2022 

 

Die Befragung ist lediglich eine Momentaufnahme (Mai 2022) und stellt eine Tendenz dar, 

an der man sich bei der künftigen Siedlungsentwicklung orientieren kann. Einige Baulü-

cken und -flächen besitzen mehrere Eigentümer, diese wurden einzeln befragt. 
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Die Abbildung 17 stellt eine Gesamtschau der beabsichtigten Entwicklungen der Flächen-

eigentümer mit Bezug auf den Zeithorizont (kurzfristig 1-3 Jahre, mittelfristig 4-11 Jahre, 

langfristig ab 2035, keine Planungen und keine Antwort) dar.  

 

Abbildung 17: Plandarstellung der Eigentümerbefragung, B2K 2022 

 

Teil A – Beurteilung der Innenbereichspotentiale 

Eine städtebauliche Entwicklung unterliegt dem Grundsatz, dass mit Außenbereichsflä-

chen sparsam umgegangen werden soll, um eine unangemessene Zersiedelung der Land-

schaft zu vermeiden. Das bedeutet, dass neue Baugebiete zum einen in kompakter Form 

entstehen und zum anderen zu einer Abrundung des bestehenden Siedlungsgebietes füh-

ren sollen.  

Im Jahr 2013 wurde das Baugesetz dahingehend geändert, dass in dem § 1 Abs. 5 mit 

dem Satz 3 ein neuer zusätzlicher Grundsatz eingeführt wurde: 



Gemeinde Groß Vollstedt | Innenbereichsgutachten und Entwicklungskonzept 

 
Seite 25 von 43 

"Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig  

durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen." 

Darüber hinaus wurde durch das im Jahr 2021 verabschiedete Baulandmobilisierungsge-

setz, die Möglichkeit geschaffen, Vorhaben im Innenbereich zuzulassen welche sich nicht 

in die Umgebung einfügen, sofern diese zum Wohnzwecke dienen (§ 34 Abs. 3a BauGB). 

Gebäude welche als privilegierte landwirtschaftliche Vorhaben errichtet wurden können 

gemäß § 35 Abs. 4 Nummer 1 BauGB durch die Novellierung mehrfach umgenutzt werden. 

Die Novellierung im Jahr 2021 betont dadurch weiterhin das Flächenspargebot des § 1a 

Absatz 2 BauGB. 

Weiterhin wird durch die Novellierung das Vorkaufsrecht der Kommunen ausgeweitet. Für 

die Gemeinde Groß Vollstedt könnte relevant sein, dass diese zukünftig für baulich ver-

wahrloste, so genannte „Schrott“- oder „Problemimmobilien“ ein Vorkaufsrecht erhält. Ziel 

ist es, die negative Wirkung auf die Umgebung zu verhindern. Auch die Neuerung der 

BauNVO – mit der Einführung eines neuen Baugebietstyps – ist für die Gemeinde Groß 

Vollstedt relevant. Gemäß § 5a können so genannte Dörfliche Wohngebiete geschaffen 

werden. Diese dienen der Unterbringung von Wohnnutzung, land- und forstwirtschaftlichen 

Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben. Durch die höhe-

ren Grenzwerte wird das Nebeneinander von Wohnen und Land- bzw. Forstwirtschaft er-

leichtert. 

Wichtig: Im vorliegenden Konzept ist von so genannten Wohneinheiten die 

Rede. Um eine Vergleichbarkeit untereinander und mit dem LEP herzustellen, 

wird eine Wohneinheit bzw. eine Gebäudeeinheit in Form einer Einzelhausbe-

bauung mit ca. 800 m² Grundstücksfläche definiert. In der Umsetzung kann je-

doch eine Gebäudeeinheit auch mehrere Wohneinheiten beinhalten.  

Sämtliche potenzielle Baulücken und Flächen wurden im Planwerk dargestellt, die Anzahl, 

Größe und Bewertung der Fläche wurden dabei im Flächenkataster ausgeführt (siehe An-

lage). 

 

Bebaubarkeit nach § 30 BauGB 

Baurechte nach § 30 BauGB beziehen sich auf Baugrundstücke, die in den Geltungsbe-

reichen bestehender Bebauungspläne liegen. Sie sind aus planungsrechtlicher Sicht sofort 

umsetzbar.  

Für das Gemeindegebiet bestehen 6 rechtskräftige Bebauungspläne, die eine Wohnbe-

bauung im Gemeindegebiet regeln. Innerhalb der Bebauungspläne Nr. 3 und Nr. 5 befin-

den sich je eine Baulücke. 

 

Bebaubarkeit nach § 34 BauGB 

Die Gemeinde Groß Vollstedt ist hinsichtlich der Bebaubarkeit nach § 34 BauGB (Zuläs-

sigkeiten von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) geprüft wor-

den.  
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Die Bebaubarkeit der Baulücken nach § 34 BauGB ist lediglich eine Vorbewertung. Die 

Bewertung einzelner Baulücken ist zu gegebenem Zeitpunkt (Bauantrag) immer eine Ein-

zelfallbewertung und obliegt der Bauaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Die Ge-

meinde verfügt über 11 Baulücken innerhalb des Zusammenhangs bebauter Ortsteile. 

9. Teil B – Beurteilung der Außenbereichspotentiale 

9.1 Außenbereich im Innenbereich 

Neben den Baulücken gibt es Flächen welche als 'Außenbereich im Innenbereich' bezeich-

net werden. Diese Flächen sind trotz ihrer innerörtlichen Lage zu groß, um sie nach § 34 

BauGB zu bebauen. Für diese Flächen ist daher im Falle einer baulichen Entwicklung die 

Aufstellung eines Bebauungsplanes und ggf. eine Flächennutzungsplanänderung notwen-

dig. 

In der Gemeinde Groß Vollstedt gibt es zwei Außenbereichsflächen, welche im Zusam-

menhang bebauter Ortsteile liegen. Es handelt sich hierbei um die Flächen B2 und B10. 

9.2 Entwicklungsflächen im Außenbereich 

Als letztes sind Flächen im Außenbereich zu nennen. Ein Innenbereichsgutachten sollte 

zwar in erster Linie mögliche Entwicklungsflächen im Innenbereich beleuchten, stellt aber 

auch Entwicklungsflächen im Außenbereich dar, damit Planungsaussagen vorbereitend für 

eine mögliche Flächennutzungsplanänderung großflächiger wohnbaulicher Entwicklungen 

dargestellt werden können. Das vorliegende Innenbereichsgutachten dient bei weiterfüh-

renden Bauleitplanungen als Abwägungsgrundlage, womit dargelegt werden kann, warum 

die eine oder andere Fläche nicht für eine bauliche Entwicklung zur Verfügung steht (vor-

gezogene Standortanalyse). 

Aufgrund der Tatsache, dass das Innenentwicklungspotential in der Gemeinde Groß 

Vollstedt nur sehr begrenzt ist, wurden im Rahmen dieser Beurteilung auch Außenbe-

reichsflächen untersucht. Es sind Standorte ermittelt worden, die eine städtebaulich sinn-

volle Arrondierung sowie seitens des Landschaftsbildes eine verträgliche Entwicklung dar-

stellen könnten. Es ist Aufgabe der Gemeinde, eine Priorisierung der Flächen unter den 

Gesichtspunkten der Erschließung, Berücksichtigung der Belange der Natur und Land-

schaft sowie der planerischen Aspekte vorzunehmen. 

10. Gebäudeleerstände und Umnutzungspotentiale 

Neben möglichen Bauflächen werden in der Flächenerhebung auch bereits bebaute Flä-

chen berücksichtigt, die ggf. für eine Umnutzung in Frage kommen oder leer stehen und 

somit ebenfalls Potenzial für die Entwicklung von Wohnbebauung darstellen. Dabei kann 

es sich um leerstehende Wohngebäude handeln, aber auch um Gewerbebauten oder land-

wirtschaftlich genutzte Gebäude, die zeitnah oder perspektivisch umgebaut oder durch 

eine Neubebauung ersetzt werden können. Auch derzeit aktive landwirtschaftliche Hofstel-

len werden erhoben, da sie langfristig betrachtet im Fall einer Aufgabe des Betriebs eine 

oftmals große Flächenreserve zur Verfügung stellen können. 

Da diese Umnutzungspotenziale oft noch vollständig oder teilweise genutzt werden, ist 

eine genauere Prüfung von Eignung und Bausubstanz notwendig. Häufig sind sie nur 

schwer einsehbar, daher können für diese Potenziale keine genaueren Angaben zur Zahl 

möglicher Wohneinheiten, Hemmnissen usw. gemacht werden. Lediglich über den Willen 

der Eigentümer einer Umnutzung können Aussagen eingeholt werden. Bei Interesse einer 

Umnutzung sind daher weitergehende und detailliertere Prüfungen notwendig. 
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Exkurs Nachnutzung von landwirtschaftlichen Gebäuden: Durch das Baulandmobilisie-

rungsgesetz vom 14. Juni 2021 die Anzahl der nach §35 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 

Buchstabe f BauGB zulässigen Wohnungen von drei Wohnungen je Hofstelle auf fünf 

Wohnungen je Hofstelle erhöht. 

11. Priorisierung der Potentialflächen 

Die Gemeinde Groß Vollstedt möchte mit dem Grund und Boden innerhalb der Kommune 

sparsam umgehen. Sie strebt eine bedarfsgerechte Entwicklung unter Berücksichtigung 

des demographischen Wandels an. Die Siedlungsentwicklung soll dabei vorrangig durch 

bauliche Entwicklungen der Innenentwicklung erfolgen. Groß Vollstedt verfolgt dabei die 

raumordnerischen Handlungsansatz des Landesentwicklungsplanes, dass die Innenent-

wicklung Vorrang vor der Außenentwicklung hat. 

Eine Entwicklung der baulichen Potentiale im Innenbereich die gem. § 30 und § 34 BauGB 

zu entwickeln sind, können unabhängig durch die Bemühungen der Gemeinde jederzeit 

entwickelt werden. Sollte eine Bauleitplanung aufgrund von geänderten Zielen notwendig 

sein, ist die Gemeinde bereit diese positiv zu begleiten.  

Größere Innenbereichsflächen, die noch nicht baulich entwickelt oder durch eine Bauleit-

planung überplant sind, bestehen abgesehen von dem kommunalen Fußballplatz nicht. 

Sodass die Gemeindevertretung sich dazu entschieden hat, eine Priorisierung der Umnut-

zungspotentiale und Flächen im Außenbereich vorzunehmen. 

Im Rahmen der Priorisierung wurde für jede Fläche eine wohnbauliche Zieldarstellung mit 

zeitlichem Horizont erarbeitet. Die Flächen wurden den Kategorien „hohe Priorität“, „mitt-

lere Priorität“, „niedrige Priorität“, „Entwicklung in Abhängigkeit zu“, „bereits in Umsetzung“ 

und „keine Entwicklung“ zugeordnet. Die Kategorie „Entwicklung in Abhängigkeit zu“ hat 

hier eine besondere Bedeutung, die Flächen können aus verschiedenen Gründen derzeit 

nicht ohne weiteres entwickelt werden, da beispielsweise ein Hemmnis oder die Verfüg-

barkeit entgegenstehen. Sollte diese Abhängigkeit entfallen wird die Fläche neu bewertet 

und kann durchaus in den Fokus der baulichen Entwicklung treten. 

Die sogenannte „Ampelkarte“ (siehe Abbildung 18 und Anlage) dient als Leitfaden für die 

künftige wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde Groß Vollstedt.  

Im Nachgang zur Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden die 

relevanten Aussagen durch die Gemeinde bewertet und abgewogen. Im Anschluss hat die 

Gemeindevertretung die Priorisierung aufgrund der neuen Erkenntnisse aktualisiert. Die 

Priorisierung wird nachfolgend im einzelnen erläutert. 
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Abbildung 18: Priorisierung der Flächen durch die Gemeinde (2022) 

 

Bauflächen 

Fläche B1 

Die Fläche wurde aufgrund der Größe und ortsarrondierenden Wirkung zwei Kategorien 

zugeordnet. Der westliche, direkt an den Siedlungskörper anschließende Teil der Fläche 

wird der Kategorie „hohe Priorität“ zugeordnet, dieser schließt mit der südlichen Bebauung 

ab und ist bereits überwiegend durch den F-Plan für eine bauliche Entwicklung vorbereitet. 

Der östliche Teil der Fläche hingegen wird der Kategorie „Entwicklung in Abhängigkeit“ 

eingestuft. Die Fläche kragt zu weit in den Außenbereich hinaus und stellt eine erhebliche 

Ausdehnung in den Außenbereich dar.  
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Weiterhin wurde im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

das „Vorhaben hinsichtlich einer Beeinträchtigung des Eindrucks der drei vorgeschichtli-

chen Gräber Groß Vollstedt aKD-ALSH 3144 (ehem. Db Nr. 2), aKD-ALSH 3145 (ehem. 

Db Nr. 3) sowie aKD-ALSH 3146 (ehem. Db Nr. 1) überprüft. Der Fachdienst Bauaufsicht 

und Denkmalschutz hat den Hinweis geäußert, dass durch eine Bebauung an diesen Grab-

hügel heranrücken würde. Eine Eindrucksbeeinträchtigung im Sinne von § 12 Abs. 1 Nr. 3 

DSchG würde noch nicht entstehen.  

Die Erteilung einer Genehmigung für die Bauflächen B1, B3, B5 und B6 könnte nach Ein-

schätzung der Denkmalschutzbehörde unter folgenden Voraussetzungen in Aussicht ge-

stellt werden: 

• B1: Die östlich in NS-Richtung verlaufenden Knicks sind als Sicht-schutz auszubauen 

und ggf. zu verdichten. Da zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Verlauf der 

weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, sind gem. § 14 DSchG archä-

ologische Untersuchungen erforderlich. 

Die Gemeinde möchte sich vorbehalten, die Fläche erneut zu bewerten und gegebenen-

falls in geringerer Ausdehnung zu entwickeln. Der Gedanke dahinter ist, dass durch eine 

geringfügige Erweiterung des westlichen Teils der Fläche eine bessere Bebaubarkeit und 

Erschließung ermöglicht werden könnte. 

Fläche B2  

Da die Fläche im Innenbereich liegt stellt diese ein sehr gutes Potential dar. Der Eigentü-

mer hat jedoch angegeben, dass aktuell keine Entwicklung für diese Fläche gewünscht ist. 

Die Gemeinde priorisiert daher andere Flächen und sieht die Fläche B2 als langfristiges 

Entwicklungspotential in der Kategorie „niedrige Priorität“. Sollte der Eigentümer mit einem 

Bebauungswunsch auf die Gemeinde zugehen wird diese erneut beraten. 

Fläche B3 

Die Baufläche B3 wurde in zwei Bauabschnitte unterteilt, welche ursprünglich zwei unter-

schiedliche Prioritäten erhalten haben. Der westliche, ortsarrondierende Teil wird der Ka-

tegorie „hohe Priorität“ zugeordnet, während dem östlichen Teil eine „mittlere Priorität“ zu-

geschrieben wird. Dies hatte den Hintergrund, dass die Gemeinde zum einen den grünen 

Korridor erhalten möchte und zum anderen den Siedlungsbereich in kleineren Einheiten, 

den Ort abrundend weiterentwickeln möchte. Die Entwicklung der kompletten Fläche stellt 

für die Kommune eine zu erhebliche Ausdehnung in den Außenbereich dar.  

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange haben sich neue 

Erkenntnisse ergeben. Die Gemeinde hat sich dazu entschieden der Stellungnahme des 

Kreises zu folgen und sieht von einer Entwicklung der Potentialfläche ab. „Die Ausweisung 

der Fläche B3 als potenzielle Siedlungsfläche ist vor dem Hintergrund der Ausführungen 

des Landschaftsplans als gemeindlichem Fachplan für Naturschutz und Landschaftspflege 

aus naturschutzfachlicher Sicht abzulehnen. Das gilt umso mehr als die Fläche Teil einer 

wichtigen Grünzäsur ist, die als Niedermoor geprägter Niederungsbereich die Ortslage 

durchquert. Die Niederung stellt eine wichtige lokale Biotopverbundachse dar und sorgt so 

zu einer Vernetzung von freier Landschaft mit der Ortslage.  

Weiterhin wurde im Rahmen der Beteiligung das Vorhaben hinsichtlich einer Beeinträchti-

gung des Eindrucks der drei vorgeschichtlichen Gräber Groß Vollstedt aKD-ALSH 3144 

(ehem. Db Nr. 2), aKD-ALSH 3145 (ehem. Db Nr. 3) sowie aKD-ALSH 3146 (ehem. Db 
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Nr. 1) überprüft. Der Fachdienst des Kreises Bauaufsicht und Denkmalschutz hat den Hin-

weis geäußert, dass durch eine Bebauung würden durch ihre Bebauung an diesen Grab-

hügel heranrücken. Sofern dadurch eine Eindrucksbeeinträchtigung im Sinne von § 12 

Abs. 1 Nr. 3 DSchG entstehen würde, könnte die untere Denkmalschutzbehörde die denk-

malrechtliche Genehmigung nur mit Zustimmung durch das Archäologische Landesamt 

Schleswig-Holstein erteilen (Landesverordnung über die Einführung des Zustimmungsvor-

behalts bei Genehmigungsverfahren betreffend archäologische Kulturdenkmale vom 10. 

Juni 2015).  

Die Erteilung einer Genehmigung für die Bauflächen B1, B3, B5 und B6 könnte nach Ein-

schätzung der Denkmalschutzbehörde unter folgenden Voraussetzungen in Aussicht ge-

stellt werden: 

• B3: Da zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Pla-

nung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, sind gem. § 14 DSchG archäologische Un-

ter-suchungen erforderlich. 

Die Fläche B3 erhält aus diesen Gründen die neue Priorisierung „keine Entwicklung“. 

Flächen B4 

Im Rahmen der Beratung der einzelnen Flächen, haben sich die Vertreter der Gemeinde 

dahingehend geeinigt, dass die Fläche B4 keine Entwicklung erhalten soll. Die Fläche 

dehnt sich zu weit in den Außenbereich hinaus und schränkt ähnlich wie die Baufläche 3 

die „grüne Lunge“ bzw. den grünen Korridor ein. Weiterhin wurden die nachfolgend darge-

stellten Bedenken der Fachbehörden bzgl. des heranrücken an die Denkmäler bei der Ent-

scheidung berücksichtigt. Die Denkmalschutzbehörde äußerte im Rahmen der Beteiligung 

der Behörden und Träger öffentlicher Belange, dass sich im Umfeld der in archäologischen 

Interessengebieten liegenden überplanten Flächen B1, B3 – B6 befinden sich archäologi-

sche Denkmale befinden. Bei der Baufläche B4 ist eine intensive Prüfung erforderlich, um 

feststellen zu können, ob hier eine Bebauung denkmalschutzrechtlich genehmigungsfähig 

ist und wenn ja mit welchen Auflagen. Diese Fläche befindet sich direkt im Randbereich 

des Großsteingrabs. Weiterhin wurde im Rahmen der Beteiligung das „Vorhaben hinsicht-

lich einer Beeinträchtigung des Eindrucks der drei vorgeschichtlichen Gräber Groß 

Vollstedt aKD-ALSH 3144 (ehem. Db Nr. 2), aKD-ALSH 3145 (ehem. Db Nr. 3) sowie aKD-

ALSH 3146 (ehem. Db Nr. 1) überprüft“ Der Fachdienst des Kreises Bauaufsicht und Denk-

malschutz hat den Hinweis geäußert, dass durch eine Bebauung würden durch ihre Be-

bauung an diesen Grabhügel heranrücken. Sofern dadurch eine Eindrucksbeeinträchti-

gung im Sinne von § 12 Abs. 1 Nr. 3 DSchG entstehen würde, könnte die untere Denkmal-

schutzbehörde die denkmalrechtliche Genehmigung nur mit Zustimmung durch das Archä-

ologische Landesamt Schleswig-Holstein erteilen (Landesverordnung über die Einführung 

des Zustimmungsvorbehalts bei Genehmigungsverfahren betreffend archäologische Kul-

turdenkmale vom 10. Juni 2015). 

Fläche B5 und B6 

Die Flächen B5 und B6 werden wegen ihres räumlichen Zusammenhangs gemeinsam be-

trachtet. Auf den Flächen befinden sich weitläufige Knickstrukturen und Bienenstöcke des 

Imkers. Ferner grenzen sie unmittelbar an die Kirche und den Friedhof an. Die Erweiterung 

des Friedhofes bzw. des Urnenfeldes steht nicht in Aussicht und eine gewisse Entwick-

lungsbereitschaft der Eigentümer wurde ebenfalls signalisiert. 
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Weiterhin wurde im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

das „Vorhaben hinsichtlich einer Beeinträchtigung des Eindrucks der drei vorgeschichtli-

chen Gräber Groß Vollstedt aKD-ALSH 3144 (ehem. Db Nr. 2), aKD-ALSH 3145 (ehem. 

Db Nr. 3) sowie aKD-ALSH 3146 (ehem. Db Nr. 1) überprüft“ Der Fachdienst des Kreises 

Bauaufsicht und Denkmalschutz hat den Hinweis geäußert, dass durch eine Bebauung 

würden durch ihre Bebauung an diesen Grabhügel heranrücken. Sofern dadurch eine Ein-

drucksbeeinträchtigung im Sinne von § 12 Abs. 1 Nr. 3 DSchG entstehen würde, könnte 

die untere Denkmalschutzbehörde die denkmalrechtliche Genehmigung nur mit Zustim-

mung durch das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein erteilen (Landesverord-

nung über die Einführung des Zustimmungsvorbehalts bei Genehmigungsverfahren betref-

fend archäologische Kulturdenkmale vom 10. Juni 2015). 

Die Erteilung einer Genehmigung für die Bauflächen B1, B3, B5 und B6 könnte nach Ein-

schätzung der Denkmalschutzbehörde unter folgenden Voraussetzungen in Aussicht ge-

stellt werden: 

• B5: Der Ausbau und ggf. die Verdichtung des Knicks auf der Ostseite als Sichtschutz 

sind notwendig. Da zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Verlauf der 

weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, sind gem. § 14 DSchG 

archäologische Untersuchungen erforderlich. 

• B6: Der Ausbau und ggf. die Verdichtung des Knicks auf der Ostseite als Sichtschutz 

zu sind notwendig. Da zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Verlauf der 

weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, sind gem. § 14 DSchG 

archäologische Untersuchungen erforderlich. 

Der Fachdienst Umwelt des Kreises äußerte sich ferner dahingehend, dass eine kompakte 

Erweiterung zum Siedlungsrand zur freien Landschaft zu priorisieren ist. Die Gemeinde-

vertreter stufen aus diesem Grunde die beiden Flächen mit „mittlerer Priorität“ ein. 

Fläche B7, B8 und U9 

Die Flächen B7, B8 und U9 werden aufgrund ihres räumlichen Zusammenhangs, ihrer 

ortsarrondierenden Wirkung und des Lückenschlusses zwischen dem Gartenbaubetrieb 

und der Wohnbebauung gemeinsam bewertet. Es handelt sich dabei um eine landwirt-

schaftlich genutzte Fläche, einen Wohnmobil-Transitplatz und eine ehemalige Hofstelle. 

Letztere wurde zwischenzeitlich als Wohnraum und Atelier umgenutzt. Die Eigentümer der 

betroffenen Flurstücke haben ihre Bereitschaft signalisiert die Flächen wohnbaulich zu Ent-

wickeln.  

Weiterhin wurde im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

geprüft. Der Fachdienst Umwelt des Kreises äußerte sich im Zuge dessen dahingehend, 

dass die Entwicklung der Flächen eine kompakte Erweiterung des Siedlungsrandes zur 

freien Landschaft darstellt und zu priorisieren ist. Die Bauaufsicht und der Denkmalschutz 

des Kreises ergänzten die Stellungnahme dahingehend, dass es sich bei den Flächen um 

die einzigen handelt die nicht vom archäologischen Interesse sind. 

Bei den Flächen handelt es sich um die favorisierte wohnbauliche Entwicklung der Ge-

meindevertretung. Im unmittelbaren Nahbereich wird gegenwärtig der B-Plan Nr. 10 ent-

wickelt, welcher die planungsrechtlichen Grundlagen für einen neuen Dorfmittelpunkt 

schafft. Es ist geplant auf der Fläche einen Nahversorger, ein Dorfgemeinschaftshaus und 

den neuen Feuerwehrstandort anzusiedeln. Eine wohnbauliche Entwicklung der Potential-

flächen festigt den neuen sozialen Dorfmittelpunkt. Es ist insbesondere beabsichtigt bei 
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der Entwicklung auch Wohnraum für mobilitätseingeschränkte Personen und das Wohnen 

im Alter vorzusehen, sodass die Flächen sich aufgrund der fußläufigen Nähe die zukünfti-

gen Bewohner mit in das Dorfleben einbeziehen. Die Flächen erhalten daher in der Priori-

sierung eine „hohe Priorität“.  

Flächen B9, B10 und B11 

Für die Flächen B9, B10 und B11 sehen die Gemeindevertreter derzeit „keine Entwick-

lung“. Hierfür bestehen unterschiedliche Gründe, die im nachfolgenden einzeln beschrie-

ben werden.  

Die Baufläche B9 ist eine über einen schmalen Pfeifenkopf erschlossene Fläche im rück-

wärtigen Bereich der vorhandenen Bebauung des Birkengrundes. Die Erschließung führt 

direkt an zwei bestehenden Wohngebäuden vorbei. Die Erschließung wird als unzu-

reichend betrachtet und somit wird von einer Entwicklung der Fläche abgesehen.  

Im Innenbereich der Gemeinde befindet sich die B10, hierbei handelt es sich um den kom-

munalen Bolzplatz und eine der wenigen verbliebenden Grünflächen innerhalb des Sied-

lungsgebietes. Die Gemeindevertreter möchten diese Fläche in ihrer Funktion als Spiel- 

und Freizeitfläche erhalten. Insbesondere die Pandemie hat deutlich gezeigt, dass solche 

Fläche für das Allgemeinwohl einen hohen Stellenwert besitzen. Auch im ländlichen Raum 

verfügt nicht jeder Einwohner über einen eigenen Garten, sodass alternative Angebote 

benötigt werden. 

Die nördlich des Bokler Wegs und westlich des Waldes gelegen Baufläche B11 soll eben-

falls nicht baulich entwickelt werden. Die Fläche dient als Landschaftsfenster in die freie 

Landschaft und als Naherholungsort insbesondere für Spaziergänger. 

Umnutzungspotentiale 

U1 

Bei dem Umnutzungspotential U1 handelt es sich um eine Hofstelle. In der vorbereitenden 

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) hat die Fläche die Zieldarstellungen Wohnen und 

nicht störendes Gewerbe (überwiegende Darstellung als Gemischte Baufläche, im Osten 

Wohnfläche). Eine Entwicklung der Fläche hängt von der weiteren Aktivität sowie den Plä-

nen des Eigentümers ab. Im Rahmen der Eigentümerbefragung hat der Besitzer sich da-

hingehend geäußert, dass keine Planungsabsichten bestehen. Die Gemeindevertretung 

möchte Grundsätzlich Nachnutzungen von Hofstellen positiv begleiten und stuft die Fläche 

daher für eine „Entwicklung in Abhängigkeit“ ein.  

U2 

Auch bei dem Umnutzungspotential U2 handelt es sich um eine Hofstelle. Im Flächennut-

zungsplan ist eine Umnutzung der Fläche ebenfalls für Wohnen und nicht störendes Ge-

werbe (Darstellung als Gemischte Baufläche) vorgesehen. Die Eigentümer haben sich im 

Rahmen der Befragung dahingehend geäußert, dass sie eine Umnutzung anstreben, die 

sie kurzfristig umsetzen möchten. Die Gemeinde möchte das Vorhaben positiv begleiten 

und stufen die Fläche mit „hoher Priorität“ ein. 

U3 

Für die Hofstelle U3 ist ebenfalls gemäß Flächennutzungsplan eine Entwicklung für Woh-

nen oder nicht störendes Gewerbe vorgesehen. Der Eigentümer hat sich im Rahmen der 

Umfrage nicht geäußert, sodass die kommunalen Vertreter die Fläche mit der Kategorie 
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„Entwicklung in Abhängigkeit“ einstufen. Sollte sich der Eigentümer entscheiden die Flä-

che einer neuen Nutzung zuzuführen soll die Umnutzung positiv begleitet werden. 

U4 

Bei dem Umnutzungspotential U4 handelt sich um den Nahversorger Top Kauf. Dieser 

wird zeitnah seinen Betrieb aufgeben. Ein Nahversorger wird zukünftig am südlichen Orts-

rand über den B-Plan Nr. 10 planungsrechtlich gesichert und durch die Kommune betrie-

ben. Das U4 befindet sich gem. des Flächennutzungsplanes ebenfalls in einem Bereich 

der für Wohnen und nicht störendes Gewerbe (überwiegende Darstellung als Gemischte 

Baufläche) vorgesehen ist. Die Fläche wurde verkauft und eine Nachnutzung der Fläche 

ist „bereits in Umsetzung“. 

U5 

Die Hofstelle U5 stellt kann entsprechend der Zieldarstellung im Flächennutzungsplan für 

Wohnen und nicht störendes Gewerbe (überwiegende Darstellung als Gemischte Bauflä-

che) nachgenutzt werden. Für die Fläche wurde bereits mit dem Aufstellungsbeschluss 

zum Bebauungsplan Nr. 8 eine Bauleitplanung angestoßen. Die Planung wurde jedoch 

nicht fortgeführt und der Aufstellungsbeschluss wieder aufgehoben. 

Eine Entwicklung der Fläche hängt von der weiteren Aktivität sowie den Plänen des Ei-

gentümers ab, daher hat die Gemeindevertretung die Fläche der Kategorie „Entwicklung 

in Abhängigkeit“ eingestuft. Für die Teilflächen I und II wurde bereits eine Teilungsvermes-

sung durchgeführt und die Bebauung befindet sich „bereits in Umsetzung“.  

U6 

Das Umnutzungspotential U6 war zum Zeitpunkt der Kartierung ein baufälliger Leerstand. 

Das abgängige Gebäude wurde zwischenzeitlich abgerissen und mit drei Reihenhaus-

scheiben bebaut. Eine Nachnutzung des Potentials ist somit „bereits in Umsetzung“ bzw. 

erfolgt. 

U7 

Auf der Fläche des Umnutzungspotentials U7 ist eine Hofstelle mit Lagerhallen. Die Ne-

benanlagen der Hofstelle werden als Stellplätze und Veranstaltungshallen genutzt.  

Eine Entwicklung der Fläche hängt von der weiteren Aktivität sowie den Plänen des Ei-

gentümers ab, daher hat die Gemeindevertretung die Fläche der Kategorie „Entwicklung 

in Abhängigkeit“ eingestuft. 

U8 

Bei der Fläche U8 handelt es sich um eine Hofstelle, die entsprechend dem Flächennut-

zungsplan für eine Umnutzung zum Wohnen und für ein nicht störendes Gewerbe (über-

wiegende Darstellung als Gemischte Baufläche) vorgesehen ist. Da die Eigentümer ein 

mittel- bis langfristiges Interesse an einer Umnutzung geäußert haben, möchte die Ge-

meinde das Vorhaben unterstützen und stuft die Fläche mit einer „mittlerer Priorität“ ein. 

U10 

Die ehemalige Bäckerei im Zentrum der Gemeinde ist im Bereich des Erdgeschosses ein 

Leerstand. In Obergeschoss des Gebäudekomplexes befinden sich zwei Mietwohnungen, 

die derzeit bewohnt sind. Der Eigentümer hat signalisiert, dass er ein kurzfristiges Inte-

resse hat die Fläche einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Gemeinde möchte das Vorha-

ben unterstützen und stuft die Entwicklung im Innenbereich mit „höher Priorität“ ein. Im 

Flächennutzungsplan ist derzeit die Zieldarstellung Wohnen und nicht störendes Gewerbe 
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(Darstellung als Gemischte Baufläche) dargestellt. Die beabsichtigte Nachnutzung ent-

spricht den Zielvorstellungen der Gemeinde. 

12. Fazit und Handlungsempfehlungen 

Die Gemeinde Groß Vollstedt hat sich intensiv mit dem Siedlungsbereich ihrer Kommune 

und den wohnbaulichen Potentialflächen im Innen- und Außenbereich auseinandergesetzt. 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden 17 Baulücken und 11 Bauflächen sowie 10 

Umnutzungspotentiale aufgenommen. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche ca. 15,2 

ha, die für die wohnbauliche Entwicklung betrachtet wurden. Auf den Potentialflächen kön-

nen rechnerisch ca. 169 Wohneinheiten (WE) in Form von klassischen Einzelhäusern mit 

800 m² Grundstücken entstehen. Dies würde einem Zuwachs von ca. 33% zu den Be-

standsimmobilien darstellen.  

Die Entwicklungspotentiale werden nicht alle zeitgleich zur Verfügung stehen und kurzfris-

tig umzusetzen sein, daher sind die im Flächenkataster (siehe Abbildung 19) genannten 

Zahlen auch nur als ein grober Ansatz zu verstehen. 

 

Fläche 

Eignung als wohnbaulicher Standort aus stadtplanerischer Sicht 

geeignet bedingt geeignet nicht geeignet 
Größe 

In m² 
WE 

1    520 1 

2    1.119 1 

3    996 1 

4    1.119 1 

5    776 1 

6    1.232 1 

7    1.172 1 

8    827 1 

9    772 1 

10    3.480 2 

11    550 0 

12    880 1 

13    1.110 1 

14    815 1 

15    664 1 

16    1.078 1 

17    1.224 1 

B1    48.143 13 +46 

B2    2.382 6 

B3    20.644 9 + 16 

B4    9.200 11 
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B5    6.924 8 

B6    12.028 14 

B7    20.514 25 

B8    9.604 12 

B9    2.341 2 

B10    2.068 0 

Abbildung 19: Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Flächenkataster, B2K 2022 

 

Der wohnbauliche Entwicklungsrahmen für die Gemeinde Groß Vollstedt bis zum Jahr 

2035 liegt gemäß LEP bei 50 Wohneinheiten (Siedlungsentwicklung bis zu 10% der vor-

handenen Wohneinheiten, Basis: Bestand am 31.12.2020 = 498 Wohneinheiten). Davon 

abzuziehen sind die Baufertigstellungen ab dem 01.01.2022. Die Baufertigstellungen aus 

dem Jahr 2021 bleiben unberücksichtigt. 

Nach dem derzeitigen Stand bleibt der Gemeinde ein Entwicklungsrahmen von 50 

Wohneinheiten für den Planungszeitraum (2022 bis 2036) des LEPs. 

Von den maximal 50 Wohneinheiten sind weiterhin die Innenentwicklungspotentiale abzu-

ziehen. Bei der Annahme, dass theoretisch 18 Einzelhäuser auf 17 Baulücken entstehen 

können, würde sich das Kontingent auf 32 Wohneinheiten reduzieren. 

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass die Bebaubarkeit der Baulücken 

nach § 34 BauGB eine Vorbewertung ist. Die Bewertung einzelner Baulücken ist dann zu 

gegebenen Zeitpunkt (Bauantrag) immer eine Einzelfallbewertung und obliegt der unteren 

Bauaufsichtsbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde.  

Ferner wurde im Rahmen der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes folgende 

Ziele formuliert, welche sich positiv auf den Rahmen einer wohnbaulichen Entwicklung 

auswirken. 

3.6.1 Wohnungsbauentwicklung in den Gemeinden 

(4Z) Eine geringfügige Überschreitung des wohnbaulichen Entwicklungsrahmens ist 

möglich, wenn es sich um Maßnahmen der Innenentwicklung auf Flächen von zentraler 

städtebaulicher und ortsplanerischer Bedeutung handelt. Voraussetzung dafür ist, dass 

ein gemeindliches Steuerungserfordernis durch eine Bauleitplanung vorliegt oder ein 

städtebaulicher Missstand vorliegt, der durch eine Bauleitplanung vermieden oder be-

seitigt werden soll, oder ein besonderer Wohnungsbedarf zu decken ist. 

(4Z) Des Weiteren ist es möglich, den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen geringfügig 

zu überschreiten, wenn die Ausschöpfung zuvor in hohem Maße durch Maßnahmen 

der Innenentwicklung erfolgt ist und es nachweislich einen dringenden Wohnungsneu-

baubedarf für die örtliche Bevölkerung gibt, der nur durch die Entwicklung eines neuen 

Wohngebietes zu decken ist. 

Die vorgebrachten Werte sind Zahlen, die den derzeitigen Stand für eine wohnbauliche 

Entwicklung wiedergeben. Erfahrungsgemäß ist die Entwicklung einer Gemeinde ein ste-

tiger Prozess, so dass die Zahlen schnell überholt sind. Daher ist zu empfehlen, in regel-

mäßigen Abständen einen Abgleich zu machen.  

Wohnbauliche Entwicklung der Potentialflächen 
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In der Gemeinde Groß Vollstedt wurden zwar eine Vielzahl an Baulücken identifiziert, diese 

werden aber vorrangig als Hausgarten genutzt oder sollen für den Eigenbedarf entwickelt 

werden. Die Kommune ist daher darauf angewiesen Wohnraum in Form Ortsarrondierun-

gen oder Nachnutzungen von Umnutzungspotentialen zu schaffen.  

In der Gemeinde Groß Vollstedt zehn Umnutzungspotenziale ausgemacht: Umnutzungs-

potenziale um Hofstellen (U1, U2, U3, U5, U7, U8), leere Gebäude (U6), leere Flächen 

(U9), Gewerbebetriebe (U10) und Nah-versorger (U4) innerhalb der Ortschaften. In Anbe-

tracht der Vielzahl an Hofstellen, sollte die Gemeinde auch ein besonderes Augenmerk auf 

die Entwicklung der Hofstellen legen. Eine ortsangepasste Umnutzung der Hofstellen als 

Teil der Innenentwicklung sollte der Vorrang vor der Neuinanspruchnahme von Freiflächen 

gegeben werden. Die Gemeinde Groß Vollstedt vor dem Hintergrund des Vorrangs der 

Innenentwicklung die Aktivierungsbemühungen fortführen und die Vorhaben der Eigentü-

mer positiv durch aktive Planungen begleiten.  

Bei den nachfolgenden Vorhaben handelt es sich um städtebaulich sinnvolle Entwicklun-

gen, die im Einzelnen mit den Eigentümern detaillierter abgestimmt werden sollten. Es 

empfiehlt sich sogenannte Eigentümergespräche unter Begleitung und Beratung der Pla-

ner zu führen. Im Rahmen des Gespräches können erste Ideenskizzen für eine wohnbau-

liche Entwicklung erstellt werden. Diese können als Grundlage für die Entscheidung der 

Gemeindevertreter dienen, wo sich die Gemeinde perspektivisch in welchem Umfang ent-

wickeln soll. 

B7, B8 und U9 

Bei den Bauflächen B7 und B8 handelt es sich um eine Außenbereichszunge, die in den 

Siedlungskörper der Gemeinde ragt. Sie ist umschlossen von der Wohnbebauung „Am 

Sportplatz“, an der „Dorfstraße“ und des südlich angrenzenden Gartenbaubetriebs. Auf 

dem westlichen Teil der B8 ist derzeit ein Wohnmobilstellplatz (Transitplatz) angesiedelt, 

welcher perspektivisch einer anderen Nutzung weichen kann. Aus städtebaulicher Sicht 

eignet sich die Fläche trotz der Schallbelastung aus dem Betrieb (es ist ein Gutachten 

notwendig) für eine wohnbauliche Entwicklung. Auf der Fläche könnte ortsangemessener 

Wohnungsbau (siehe nachfolgend Alternative Wohnbebauung) und ein Nutzungsmisch 

aus Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern entstehen. Idealerweise wird eine Ringerschlie-

ßung vorgesehen oder zumindest eine Notzufahrt gegebenenfalls über das Umnutzungs-

potential U9. Der Eigentümer der östlichen B8 Fläche hat im Rahmen der Befragung sig-

nalisiert, dass er keine bauliche Entwicklung seiner Fläche wünscht oder diese dafür zur 

Verfügung stellt. Nach aktiver Ansprache durch Vertreter der Gemeinde hat sich der Ei-

gentümer bereiterklärt seine Fläche für eine wohnbauliche Entwicklung zur Verfügung zu 

erstellen. Es wird daher empfohlen durch einen Fachplaner einen städtebaulichen Entwurf/ 

eine erste Ideenskizze für die Fläche anfertigen zu lassen um eine Vorstellung für die neue 

Nachbarschaft/ das Quartier zu erhalten. Die Entwicklung sollte positiv durch Gemeinde-

vertretung und den Bauausschuss begleitet und eine Bauleitplanung angestrebt werden. 

U8 in Kombination mit der Baulücke 6 

Die U8 ist eine ehemalige Hofstelle, der mittelfristig eine Nutzungsänderung bevorsteht. 

Der derzeitige Eigentümer beabsichtigt die Nutzung aufzugeben und die Hofstelle wohn-

baulich zu entwickeln. Es wird daher empfohlen die Absicht durch den Bauausschuss po-

sitiv zu begleiten und im Innenbereich der Kommune eine wohnbauliche Entwicklung zu 

ermöglichen. Die Fläche eignet sich insbesondere für eine ortsangemessene Geschoss-

wohnungsbauvariante mit barrierefreien bzw. altersgerechten Wohnungen. 
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Alternative Wohnbebauungen (Exemplarisch) 

Grundsätzlich empfiehlt es sich, eine wohnbauliche Entwicklung maßvoll und dem örtlichen 

Bedarf angepasst vorzunehmen. Im Hinblick auf die demographische Entwicklung und die 

sich daraus ergebenden Änderungen des Wohnungsbedarfs wird an die Gemeinde appel-

liert, auch die Schaffung von Wohnraum für kleinere und ältere Haushalte zu prüfen und 

für weitere Planungen in Erwägung zu ziehen.  

Eine Möglichkeit zur Umsetzung wäre die bauliche Umsetzung von barrierearmen/ barrie-

refreien Wohnungen in einem an den ländlichen Raum angepassten Mehrfamilienhaus. In 

den nachfolgenden Abbildungen (siehe Abbildung 20) ist ein Beispiel mit 5 Wohneinheiten 

dargestellt in einem Gebäude mit den Maßen ca. 12,00 m x 20,00 m und ca. 9,00 m Ge-

bäudehöhe. Es handelt sich bei der Kubatur von der Optik um ein etwas größeres Doppel-

haus, welches sich im ländlichen Raum einfügt. Die Wohnungsgrößen sind dabei zwischen 

50 und 70 m² und die Wohnungen im Erdgeschoss sind dabei barrierefrei hergestellt. 

 
  

 

Abbildung 20: Entwurf eines Mehrfamilienhauses mit 5 Wohneinheiten, B2K und dn Ingenieure 2019 

 

Handlungsempfehlungen im Überblick 
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• Durchführen von Eigentümergesprächen und Erstellung von ersten Ideenskizzen als 

Grundlage für Entscheidungen. 

• Ortsangemessene maßvolle an dem Bedarf orientierte wohnbauliche Entwicklung ver-

folgen. 

• Steuerung der wohnbaulichen Entwicklung durch die Aufstellung von Bauleitplänen. 

• Berücksichtigung von alternativen Wohnformen, insbesondere durch das Angebot von 

Wohnungen. 

• Schaffung von barrierefreien/ barrierearmen Wohnraum für mobilitätseingeschränkte 

Personen und das Wohnen im Alter. 

13. Hinweise 

Aktualisierung der Innenbereichshebung 

Die vorgebrachten Werte sind Zahlen, die den derzeitigen Stand für eine wohnbauliche 

Entwicklung wiedergeben. Erfahrungsgemäß ist die Entwicklung einer Gemeinde ein ste-

tiger Prozess, so dass die Zahlen schnell überholt sind. Daher ist zu empfehlen, in regel-

mäßigen Abständen (Empfehlung: einmal pro Legislaturperiode) einen Abgleich zu ma-

chen.  

Archäologische Interessensgebiete 

 

Bei diesen Flächen handelt es sich gem. § 12 Abs. 2 Nr. 6 DSchG um Stellen, von denen 
bekannt ist oder den Umständen nach vermutet ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. 
Erdarbeiten bedürfen demnach der Genehmigung. Das Archäologische Landesamt ist 
frühzeitig an Planungen und Maßnahmen mit Erdeingriffen zu beteiligen, um prüfen zu können, 
ob zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein 
Denkmal eingegriffen werden wird und ob gegeben falls gem. § 14 DSchG archäologische 
Untersuchungen erforderlich sind. Die möglichen Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung 
und fachgerechten Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denkmals sowie die 
Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen sind vom Verursacher des Eingriffs 
im Rahmen des zumutbaren zu tragen. 

Weiterhin erfolgt der Hinweis, dass gem. § 15 Denkmalschutzgesetz es unverzüglich der 
oberen Denkmalschutzbehörde, d.h. dem Archäologischen Landesamt in Schleswig, zu 
melden ist, wenn ein Kulturdenkmal entdeckt wird. Verantwortlich hierfür sind der Eigentümer 
des Grundstücks und der Leiter der Arbeiten, die zu der Entdeckung des Kulturdenkmals 
geführt haben. Das Kulturdenkmal und die Fundstätte sind bis zum Eintreffen eines Vertreters 
der Denkmalschutzbehörde in einem unveränderten Zustand zu belassen. Archäologische 
Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen 
und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
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Abbildung 21: Ausschnitt aus dem Archäologie-Atlas Schleswig-Holstein 2022 

 

Denkmalschutzbehörde 

Im Umfeld der in archäologischen Interessengebieten liegenden überplanten Flächen B1, 

B3 – B6 befinden sich archäologische Denkmale. Es handelt sich hierbei um vorgeschicht-

liche Grab-hügel und ein Großsteingrab. Bei Bauvorhaben in diesen Bereichen handelt es 

sich gem. § 12 DSchG um genehmigungspflichtige Maßnahmen. 

• Bei der Baufläche B4 ist eine intensive Prüfung erforderlich, um feststellen zu kön-

nen, ob hier eine Bebauung denk-malschutzrechtlich genehmigungsfähig ist und 

wenn ja mit welchen Auflagen. Diese Fläche befindet sich direkt im Randbereich 

des Großsteingrabs. 

Die Erteilung einer Genehmigung für die Bauflächen B1, B3, B5 und B6 könnte nach un-

serer Einschätzung unter folgenden Voraussetzungen in Aussicht gestellt werden: 

• B1: Die östlich in NS-Richtung verlaufenden Knicks sind als Sicht-schutz auszu-

bauen und ggf. zu verdichten. Da zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 

im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, sind 

gem. § 14 DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich. 

• B3: Da zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Verlauf der weiteren 

Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, sind gem. § 14 DSchG archäo-

logische Unter-suchungen erforderlich. 

• Der Ausbau und ggf. die Ver-dichtung des Knicks auf der Ostseite als Sichtschutz 

sind notwendig. Da zureichende Anhaltspunkte da-für vorliegen, dass im Verlauf 

der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, sind gem. § 14 

DSchG archäologische Unter-suchungen erforderlich. 

• B6: Der Ausbau und ggf. die Ver-dichtung des Knicks auf der Ostseite als Sicht-

schutz zu sind notwendig. Da zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im 
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Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, sind gem. 

§ 14 DSchG archäologische Unter-suchungen erforderlich.“ 

Die restlichen überplanten Flächen befinden sich teilweise in archäologischen Interessen-

gebieten. Bei diesen Flächen handelt es sich daher gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG um 

Stellen, von denen bekannt ist oder den Umständen nachzuvermuten ist, dass sich dort 

Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der Geneh-

migung des Archäologischen Landesamtes. 

Bebaubarkeit von Baulücken nach § 34 BauGB 

Des Weiteren ist anzumerken, dass die Bebaubarkeit der Baulücken nach § 34 BauGB 

eine Vorbewertung ist. Die Bewertung einzelner Baulücken ist dann zu gegebenen Zeit-

punkt (Bauantrag) immer eine Einzelfallbewertung und obliegt der Bauaufsicht. 

Kampfmittel 

Gemäß der Anlage zur 'Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit durch Kampfmittel' (Kampfmittelverordnung) vom 07.05.2012 gehört die Ge-

meinde Groß Vollstedt nicht zu den Gemeinden, die durch Bombenabwürfe im 2. Weltkrieg 

betroffen waren. Aus diesem Grund ist ein Vorkommen von Kampfmitteln im Plangebiet 

nicht wahrscheinlich. Eine Untersuchung des Plangebietes im Hinblick auf ein mögliches 

Vorkommen von Kampfmitteln ist deshalb nicht erforderlich. Zufallsfunde von Munition sind 

jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich der Polizei zu melden. 

Landwirtschaftliche Betriebe 

Es befinden sich landwirtschaftlich geprägte Nutzungen im Ort. Bei Vorhaben im unmittel-

baren Umfeld sind daher emissionsschutzrechtliche Gutachten zu erstellen, mit denen 

nachgewiesen werden sollte, dass bei einem konkreten Bauvorhaben im Umfeld gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden. Andersrum sind die landwirtschaftli-

chen Betriebe zu schützen, das heißt, durch Entwicklungen von wohnbaulichen Nutzungen 

in der unmittelbaren Nachbarschaft dürfen keine nutzungseinschränkenden Wirkungen der 

Betriebe ausgehen.  

Bei Planungen in der Nähe von Betriebsstandorten mit Tierhaltung ist zusätzlich ein GIRL 

Gutachten zur Ermittlung der Gesamtbelastung der Geruchsimmissionen zu erstellen. Bei 

den Immissionswerten handelt es sich um relative Häufigkeiten der Geruchsstunden und 

darf den vorgeschriebenen Wert (je Nutzungsgebiet) nicht überschreiten. 

Verfügbarkeit von Flächen 

Es wird darauf hingewiesen, dass unter Umständen nicht alle der ermittelten Flächen ohne 

weiteres für eine bauliche Entwicklung zur Verfügung stehen. Es ist Aufgabe der Ge-

meinde, sich mit den Grundstückseigentümern bezgl. der Bauwilligkeit oder entsprechen-

den Verkaufsabsichten in Verbindung zu setzen. Dieses kann beispielsweise anhand eines 

Fragebogens erfolgen, der den betroffenen Bürgern zugeschickt wird.  

Lärmsanierung 

Für neue Wohnbebauung ist Lärmsanierung zu Lasten des Landes als Baulastträger der 

L 48 ausgeschlossen. Es ist mit erheblicher Beeinträchtigung der Wohnnutzung durch Ver-

kehrslärm und erheblich zunehmendem Verkehrslärm zu rechnen. 
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14. Glossar 

Im Folgenden werden einige Begriffe, die im Rahmen des Innenbereichsgutachtens und 

Entwicklungskonzepts verwendet wurden, definiert: 

Außenbereich: 

Alle Flächen der Gemeinde/ Stadt, die außerhalb von im Zusammenhang bebauten Orts-

teilen liegen (siehe § 35 BauGB).  

Baulücke: 

Baulücken sind Flächen oder Bereiche, in denen eine Bebauung im Gegensatz zu der 

umliegenden Siedlungsstruktur (noch) nicht stattgefunden hat. Die Flächen befinden sich 

im Innenbereich der Gemeinde (siehe § 33 BauGB). 

Baufläche: 

Bauflächen sind Flächen oder Bereiche, in denen eine Bebauung (noch) nicht stattgefun-

den hat und die in der Regel an das Gemeindegebiet angrenzen. Die Flächen befinden 

sich überwiegend im Außenbereich der Gemeinde.  

Baurecht: 

Das öffentliche Baurecht beschäftigt sich vor allem mit den Dingen, die den Rahmen des 

Bauvorhabens betreffen. Hier ist das Baugesetzbuch (BauGB) als Bundesgesetz das an-

zuwendende Gesetz. Daneben sind Landesregelungen, wie die Landesbauordnung (LBO) 

und Baunutzungsverordnung (BauNVO) zu nennen. Jedes Land kann dabei individuelle 

Regelungen treffen, die sich zwischen den einzelnen Bundesländern unterscheiden kön-

nen.  

Bebauungsplan:  

Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan. In einem Bebauungsplan wird die Art 

und Weise geregelt, in der eine Bebauung von Grundstücken möglich ist und die daraus 

resultierende Nutzung der von einer Bebauung freizuhaltenden Flächen. (siehe § 30 

BauGB). 

Entwicklungs- oder Potentialfläche: 

Hierbei handelt es sich um Flächen oder Bereiche, die von den Planern im Rahmen der 

Studie erhoben und eingehend betrachtet wurden. 

Innenbereich: 

Gesamtheit der im räumlichen Zusammenhang bebauten Teile der Gemeinde/ des Stadt-

gefüges (siehe § 34 BauGB). 

Leerstand: 

Als Leerstand werden nicht genutzte bzw. nicht vermietete, aber unmittelbar beziehbare 

Flächen aus privatem oder öffentlichem Eigentum bezeichnet. 

Splittersiedlung 

Eine nicht selbstständige kleine Wohnsiedlung außerhalb von Gemeinden/ Städten, die 

städtebaulich nicht mit einer geschlossenen Siedlungseinheit verbunden ist. Das Entste-

hen bzw. die Vergrößerung solcher Splittersiedlungen soll verhindert werden, da es der 

Zersiedlung der Landschaft Vorschub leistet. 
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Umnutzungspotential: 

Ein Umnutzungspotential ist ein Sammelbegriff. Er beschreibt beispielsweise Gebäude/ 

Flächen, die nicht mehr ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung (z.B. Industrie, Bahnge-

lände, Brachflächen) entsprechend genutzt werden, sondern über einen längeren Zeitraum 

sich selbst überlassen wurden. Ferner können auch Flächen/ Gebäude damit beschrieben 

werden die noch in der Nutzung sind, aber perspektivisch eine Nutzungsaufgabe (z.B. Um-

spannwerk, Feuerwehrgerätehaus, Hofstelle oder Gewerbebetrieb) bevorsteht. Bei den 

Flächen werden keine Zielplanungen genannt, mit der Aufnahme als Umnutzungspotential 

soll lediglich eine Anstoßwirkung erzielt werden. 

Wohnbaufläche: 

Eine Wohnbaufläche ist eine Baufläche, die vorwiegend oder ausschließlich dem Wohnen 

dient und im Flächennutzungsplan (vorbereitende Bauleiplanung) dargestellt ist. Sie die-

nen der Siedlungserweiterung der Gemeinde. Die Wohnbauflächen wurden von der Ge-

meindevertretung bereits zur Wohnnutzung beraten und dargestellt. 
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Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

01 Nördlich des Meierwegs

1

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Parkplatz520 m²

Eichenw
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Kruthof

Meiereiweg

Meiereiweg

I

1

B2
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Groß Vollstedt 07

LVermGeo SH
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Groß Vollstedt 02

I
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B2
15

Die Fläche ist im Landschaftsplan als dörflich geprägte Struktur dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.

Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt

2

Über Flurstück 4/5 möglich



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE

3

Die Fläche wird als Parkplatz genutzt und wird als solcher auch weiterhin 
benötigt. Gegebenenfalls ist eine Sondernutzung mit Parkflächen im EG 
möglich.

derzeit nicht bekannt



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

02 An der Dorfstraße, nah der Hauptkreuzung

4

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten1.119 m²
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LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 07

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 02

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

3

4
U7

U6

2

U10
B10

Die Fläche ist im Landschaftsplan als dörflich geprägte Struktur dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.

Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt

5

Vorhanden, von der Dorfstraße



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE

6

Großzügiges Flurstück in zentraler Lage an der Dorfstraße. Bietet Platz für 
ein Einzelhaus mit großem Garten oder ein Doppelhaus. Die Zufahrt sollte 
an der nördlichen Flurstückgrenze liegen, um die Südseite des Neubaus 
besser nutzen zu können. Eine Grundfläche des Gebäudes zwischen 140 
m² und 170 m² sollten möglich sein.

derzeit nicht bekannt

Zeitnahe Bebauung der Baulücke nach § 34 BauGB

Bestimmung der Eigenart der näheren Umgebung gem. § 34 BauGB.
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© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG
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© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG
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Die Fläche ist im Landschaftsplan als dörflich geprägte Struktur dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.

Noch keine Aufnahme

Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

03 Am Waldweg, nah der Dorfstraße

7

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten996 m²



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt

8

Vorhanden, vom Waldweg

Hofstelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE

9

Die Baulücke bietet Platz für ein Einzelhaus ggf. auch ein Doppelhaus. 
Eine Zufahrt vom Waldweg ist bereits vorhanden. Die Gehölzstruktur als 
Abgrenzung zum Bolzplatz sollte erhalten bleiben. Eine Grundfläche des 
Gebäudes von 80 m² bis 130 m² sollte möglich sein.

derzeit nicht bekannt

Zeitnahe Bebauung der Baulücke nach § 34 BauGB

- Bestimmung der Eigenart der näheren Umgebung gem. § 34 BauGB.
- GIRL Gutachten bezüglich der Hofstelle
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LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 02

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

3
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Die Fläche ist im Landschaftsplan als dörflich geprägte Struktur dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Wohnfläche (W) dargstellt.

Noch keine Aufnahme

Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

04 An der Dorfstraße, nah der Hauptkreuzung

10

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten1.119 m²



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt

11

Vorhanden, vom Waldweg



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE

12

derzeit nicht bekannt

Zeitnahe Bebauung der Baulücke nach § 34 BauGB

Bestimmung der Eigenart der näheren Umgebung gem. § 34 BauGB.

Die Baulücke bietet Platz für ein Einzelhaus. Eine Zufahrt sollte vom 
Schulweg geschaffen werden, sodass diese nördlich des Neubaus liegt. 
Der Baumbestand am Waldweg sollte erhalten bleiben. Eine Grundfläche 
des Gebäudes von 80 m² bis 110 m² sollte möglich sein.



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

05 Am Waldweg, Ortsrand

13

 

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Lagerfläche776  m²
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LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 07

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 02

5

B3

B4

I

Die Fläche ist im Landschaftsplan als Fichten- und Lärchenwald dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Wohnfläche (W) dargstellt.

Die Fläche ist im B-Plan Nr. 3 als Dorfgebiet (MD) mit einer zulässigen 
GRZ von 0,2 dargstellt.

Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt

14

Vorhanden, vom Waldweg

Desweiteren ist zu klären, in wie weit die im südlichen Randbereich 
vorhandenen Knicks erhalten bzw. ersetzt werden können.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE

15

derzeit nicht bekannt

Zeitnahe Bebauung oder in künftiger Bauleitplanung berücksichtigen

Die Baulücke bietet Platz für ein Einzelhaus. Eine Zufahrt muss vom 
Waldweg geschaffen werden. 
Bei einer möglichen Erweiterung der Siedlungsfläche Richtung Osten 
könnte diese Fläche planerisch mit berücksichtigt und der B-Plan ggf. 
geändert werden.

- Abstimmung beüglich der Knicks mit der UNB



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

06 An To'n Sprüttenhuus

16

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Wiese1.232 m²
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LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG
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LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

7

6

U8

BP Nr. 9
WA

Kirche
Friedhof

Die Fläche ist im Landschaftsplan als Sukzessionsfläche dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.

Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt

17

Vorhanden, von To'n Sprüttenhuus

angrenzende Hofstelle



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE

18

derzeit nicht bekannt

Zeitnahe Bebauung der Baulücke nach § 34 BauGB

- Bestimmung der Eigenart der näheren Umgebung gem. § 34 BauGB.
- GIRL Gutachten bezüglich der Hofstelle

Die Baulücke bietet Platz für ein bis zwei Einzelhäuser oder ein 
Doppelhaus. Die Erschließung erfolgt über die Stichstraße To'n 
Sprüttenhuus. Bei einer möglichen Umnutzung der angrenzenden Hofstelle 
könnte diese Fläche planerisch mit berücksichtigt werden. Eine Grundfläche 
des Gebäudes von 90 m² bis 140 m² sollte möglich sein.



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

07 An der Dorfstraße

19

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Wiese1.172 m²
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LVermGeo SH

© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 07

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

7
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8

BP Nr. 9
WA

Schule
KiGa

Spielplatz

Die Fläche ist im Landschaftsplan als Sukzessionsfläche dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.

Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt

20

Vorhanden, von der Dorfstraße

Desweiteren ist zu klären, in wie weit die im südlichen Randbereich 
vorhandenen Knicks erhalten bzw. ersetzt werden können.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE

21

Etwas tiefere Baulücke an der Dorfstraße, nördlich der Schule. Bietet Platz 
für ein größeres Einzelhaus. Erschließung über die Dorfstraße ist 
vorhanden. Eine Grundfläche des Gebäudes zwischen 100 m² und 150 m² 
sollten möglich sein.

derzeit nicht bekannt

Zeitnahe Bebauung der Baulücke nach § 34 BauGB

Bestimmung der Eigenart der näheren Umgebung gem. § 34 BauGB.
- Abstimmung beüglich der Knicks mit der UNB



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

08 An der Schmiedekoppel

22

 

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten827 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als in Bebauung befindliche Fläche 
dargestellt.
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LVermGeo SH
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LVermGeo SH
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Groß Vollstedt 03

7

U8
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Schule
KiGa

Spielplatz

Die Fläche ist im F-Plan als Wohnfläche (W) dargstellt.

Die Fläche ist im B-Plan Nr. 5 als Allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer 
zulässigen GRZ von 0,25 dargstellt. Es besteht kein Baugebot.



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, von der Schmiedekoppel

Desweiteren ist zu klären, in wie weit die im südlichen Randbereich 
vorhandenen Knicks erhalten bzw. ersetzt werden können.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE
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Die Baulücke liegt im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen 
Bauungsplanes und ist voll erschlossen. Ein Neubau mir einer Grundfläche 
von bis zu 206 m² ist zulässig.

derzeit nicht bekannt

Zeitnahe Bebauung der Baulücke gemäß des rechtsverbindlichen B-Plans

- Abstimmung beüglich der Knicks mit der UNB



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

09 An der Dorfstraße, nah der Hauptkreuzung

25

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten772 m²

Immenloh

Im
m

enloh

D
or

fs
tr

aß
e

U99

Schule
KiGa

16

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 05

U99

Schule
KiGa

16

Die Fläche ist im Landschaftsplan als vorstädtisch geprägte Struktur 
dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, von der Dorfstraße

Auf der Fläche befindet sich ein Altbaumbestand, der aufgrund seiner 
Ausprägung als ortbildprägend zu bezeichnen ist und der i. Z. einer weiteren 
möglichen Überplanung einer dezidierten Bestandsaufnahme seitens eines 
Landschaftsplaners bzw. Landschaftsarchitekten bedarf. 



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE
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Baulücke an der Dorfstraße mit zusätzlicher Erschließungsmöglichkeit an 
die Straße Immerloh. Die Fläche weißt einen hohen Baumbestand auf, ein 
Teil davon sollte möglichst erhalten bleiben

derzeit nicht bekannt

Zeitnahe Bebauung der Baulücke nach § 34 BauGB

- Bestimmung der Eigenart der näheren Umgebung gem. § 34 BauGB.
- Ggf. Artenschutzgutachten bei beseitigung der vorhandenen 
Baumbestände.
- Ggf. Schallbelastung durch angrenzendes Gewerbe (Fahrzeugbewegungen 
und Maschinenreparaturen)



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

10 Am Ortsrand, am Emkendorfer Weg

28

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten3.480 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als dörflich geprägte Struktur.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, vom Emkendorfer Weg

Hofstelle auf der gegenübeliegenden Straßenseite

Desweiteren ist zu klären, in wie weit die im westlichen Randbereich 
vorhandenen Knicks erhalten bzw. ersetzt werden können.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

2 WE
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Dreieckige Fläche am Dorfrand. Die Ergänzung von 2 Gebäuden sollte 
möglich sein, der Zuschnitt der Fläche erschwert eine effiziente Nutzung, 
zudem weißt die Fläche im nordwestlichen Bereich ein Gefälle von ca. 
8-15% auf.

Die Ausweisung im Landschaftsplan als Fläche für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen und die Topografie stellen ein erhebliches Hemmnis dar.

derzeit nicht bekannt

GIRL Gutachten bezüglich der Hofstelle
- Abstimmung beüglich der Knicks mit der UNB



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

11 An der Dorfstraße, Ecke Grüner Weg

31

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten550 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als landwirtschaftlich geprägte Struktur 
dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, von der Dorfstraße

Für die Fläche besteht eine bewilligte Bauvoranfrage. Somit wird die 
Fläche schon beplant und steht zukünftig nicht mehr zur Verfügung.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

0 WE
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Kleine Baulücke an der Ecke Dorfstraße und Grüner Weg. Könnte mit 
einem kleinen Einzelhaus bebaut werden. Eine Grundfläche des Gebäudes 
zwischen 70 m² und 130 m² sollten möglich sein.

Die Fläche derzeit beplant und steht zukünftig nicht mehr zur Verfügung.

derzeit nicht bekannt

Zeitnahe Bebauung der Baulücke nach § 34 BauGB

Bestimmung der Eigenart der näheren Umgebung gem. § 34 BauGB.



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

12 An der Dorfstraße

34

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten880 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als dörflich geprägte Struktur dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, von der Dorfstraße



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE
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Baulücke an der Dorfstraße bietet Platz für ein Einzelhaus. Eine 
Grundfläche des Gebäudes zwischen 100 m² und 160 m² sollten möglich 
sein.

derzeit nicht bekannt

Bestimmung der Eigenart der näheren Umgebung gem. § 34 BauGB.

Zeitnahe Bebauung der Baulücke nach § 34 BauGB



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

13 In zweiter Reihe zur Dorfstraße

37

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten1.110 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als landwirtschaftlich geprägte Struktur 
dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Über Flurstück 12/10 zu errichten



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE

39

Die Fläche liegt in zweiter Reihe zur Dorfstraße, hinter einem bestehenden 
Wohngebäude. Die Erschließung müsste über das Flurstück erfolgen, oder 
die bereits vorhandene Erschließung auf Flurstück 11/4 könnte ausgebaut 
und mitgenutzt werden. 
Die Baulücke bietet Platz für ein bis zwei Einzelhäuser oder ein 
Doppelhaus. Eine Grundfläche des Gebäudes von 100 m² bis 170 m² sollte 
möglich sein.

derzeit nicht bekannt

Ggf. eine Bebauungstudie erstellen lassen.

Bestimmung der Eigenart der näheren Umgebung gem. § 34 BauGB.
Erschließung klären und privatrechtlich sichern.



Die Fläche ist im Landschaftsplan als vorstädtisch geprägte Struktur 
dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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LVermGeo SH
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Groß Vollstedt 06

LVermGeo SH
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Groß Vollstedt 02

12

1314

Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

14 An der Dorfstraße

40

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten/Erschließung815 m²



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, von der Dorfstraße



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE
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Die Fläche liegt an der Erschließung für die Flurstücke 13/14 und 13/21. 
Die Baulücke bietet ggf. Platz für eine kleines Einzelhaus. Eine 
Grundfläche des Gebäudes von 60 m² bis 100 m² sollte möglich sein.

derzeit nicht bekannt

Ggf. eine Bebauungstudie erstellen lassen.

Bestimmung der Eigenart der näheren Umgebung gem. § 34 BauGB.
Erschließung klären.



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

15 Stichstraße vom Eichenweg

43

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten664 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als dörflich geprägte Struktur dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Wohnfläche (W) dargstellt.

Eichenw
eg

Kruthof

Meiereiweg
Meiereiweg

1

15

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 07

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 02

1

15

Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt

44

Vorhanden als Stichstraße vom Eichenweg



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE
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Die Fläche wird derzeit als Garten genutzt. Eine Erschließung wäre über 
die vom Eichenweg abgehende Stichstraße möglich.
Die Baulücke bietet ggf. Platz für ein Einzelhaus. Eine Grundfläche des 
Gebäudes von 85 m² bis 145 m² sollte möglich sein.

derzeit nicht bekannt

Ggf. eine Bebauungstudie erstellen lassen.

Bestimmung der Eigenart der näheren Umgebung gem. § 34 BauGB.



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

16 In zweiter Reihe zur Straße Immerloh

46

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten1.078 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als dörflich geprägte Struktur dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Wohnfläche (W) dargstellt.

Im
m

enloh

Im
m

enloh

Birkengrund
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LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 05

9
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Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Zu errichten

Auf der Fläche ist flächig mit einem Strauch- und Gehölzbestand ausgestattet, 
der u. U. einen Rückzugsraum für besonders geschützte Tiere darstellen kann. 
Daher wäre die Fläche bei einer weiteren Überplanung der Untersuchung 
durch einen fachlich qualifizierten Biologen zu unterziehen. 



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE
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Die Fläche liegt in zweiter Reihe zur Straße Immerloh. Straßenseitig 
befindet sich bereits ein Doppelhaus. 
Die Erschließung der hinteren Fläche gestaltet sich schwierig. Entweder 
müsste eine zweite Erschließung an der westlichen Flurstückgrenze 
errichtet werden, oder die bestehenden Nebenanlagen müssen entfernt 
werden, um die Erschließung an der östlichen Flurstückgrenze zu 
verlängern. 
Im Falle einer Bebauung sollten die Flurstücke 9/73, 9/74 und 9/63 
zusammen beplant werden.

derzeit nicht bekannt

Eine Bebauungstudie erstellen lassen.

Klärung der Erschließung und privatrechtliche Sicherung.



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

17 In zweiter Reihe zur Straße Immerloh

49

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten1.224 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als vorstädtisch geprägte Struktur 
dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Wohnfläche (W) dargstellt.
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LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 03

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG
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Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Zu errichten



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 WE
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Fläche liegt in zweiter Reihe zur Sackgasse Immerloh. Die Baulücke bietet 
Platz für ein Einzelhaus. Eine Grundfläche des Gebäudes von 100 m² bis 
150 m² sollte möglich sein.

derzeit nicht bekannt

Ggf. eine Bebauungstudie erstellen lassen.

Bestimmung der Eigenart der näheren Umgebung gem. § 34 BauGB.



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

B1  

52

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Landwirtschaft48.143 m²

Der Landschaftsplan stellt auf der Fläche Knicks dar. Zudem wird sie als 
Eignungsfläche für Wohnbebauung mit Empfehlung eines Grünordnungsplanes 
dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft 
dargstellt. Teilbereich I ist z.T. als Wohnfläche (W) dargestellt.
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Am Ortsrand, zwischen Am Wasserturm, 
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Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Zu errichten, möglich von der Dorfstraße und Am Wasserturm

Der Großteil der Fläche befindet sich in einem archäologischen 
Interessengebiet. Zudem befindet sich im Bereich der Erschließung ein 
einfaches archäologisches Denkmal (siehe Landschaftsplan).
Desweiteren ist zu klären, in wie weit die vorhandenen Knicks erhalten 
bzw. ersetzt werden können.
Grenzt an Flächen, die laut Landschaftsplan als Naturschutzgebiet 
entwickelt werden sollen.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt
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Große landwirtschaftliche Fläche am Nordostrand des Ortes. 
Teilbereich I könnte durch eine Anliegerstraße von der Dorfstraße zu Am 
Wasserturm erschlossen werden und bietet Platz für ungefähr 13 
Einzelhäuser. Andere Typologien wären ebenfalls möglich. Eine Entwicklung 
der Fläche wäre mittelfristig möglich.
Teilbereich II ist durch Knicks geteilt. Eine mögliche Erschließung ist noch 
offen. Auf der Fläche wären bis zu 46 Einzelhäuser möglich.
Die Fläche stellt ein längerfristiges Entwicklungsportenzial dar.

Hinweis: Die Vorgaben der Denkmalschutbehörde aus der 
Behördenbeteiligung sind zu beachten. Sie befinden sich ausführlich im 
Bericht.

Die Eigentümer der Flurstücke 5/11 und 6/5 sind bereit, die Flächen für 
eine Überplanung bereit zu stellen.
Die Verfügbarkeit von Flurstück 67 ist derzeit unbekannt.

Ggf. eine Bebauungstudie für Teilbereich I erstellen lassen.

- archäologische Voruntersuchung
- Grünordnungsplan
- Abstimmung beüglich der Knicks mit der UNB

bis zu 13 WE auf Teilbereich I + bis zu 46 WE 
auf Teilbereich II



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

B2 An der Dorfstraße, Ecke Eichenweg

55

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Garten/Lagerfläche2.382 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als Sukzessionsfläche mit 
landschaftsprägenden Einzelbäumen dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, von der Dorfstraße und Eichenweg

Die Lage an der wichtigsten Straße des Ortes und der Bestand an 
landschaftsprägenden Bäumen gibt der Fläche eine besondere Bedeutung 
für das Ortsbild



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

ca. 6 WE
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Größeres Flurstück an der Ecke Dorfstraße und Eichenweg. Ideal wäre eine 
Bebauung mit Geschosswohnungsbau, um die Ecksituation städtebaulich zu 
fassen. Stellplätze könnten im nördlichen Teil des Flurstückes erzeugt 
werden, mit Ausfahrt zum Eichenweg. Der Bestand an 
landschaftsprägenden Bäumen sollte erhalten bleiben.

derzeit nicht bekannt

Ggf. eine Bebauungstudie erstellen lassen.



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

B3 Am Ortsrand, am Waldweg

58

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Landwirtschaft20.644 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als Ackerfläche begrenzt durch Knicks 
dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Fläche für die Landwirtschaft dargstellt.
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Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Zu errichten, vom Waldweg

Die Fläche befindet sich in einem archäologischen Interessengebiet  und 
grenzt an Flächen, die laut Landschaftsplan als Naturschutzgebiet 
entwickelt werden sollen.
 

Reitanlage nördlich von Teilbereich II.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt
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Fläche am Ostrand des Ortes, diese wird entlang des Waldweges, im Norden 
und im Osten durch Knicks begrenzt. Zur Entwicklung der Fläche ist ein 
Bauungsplan aufzustellen, welcher ggf. auch Fläche Nr. 5 umfassen sollte. 
Eine stufenweise Entwicklung ist zu empfehlen, beginnend mit Teilbereich I 
und späterer Entwicklung von Teilbereich II. Es sollte aber ein Gesamtkonzept 
für die Fläche erstellt werden. Teilbereich I bietet Platz für ca. 9 Einzelhäuser 
oder andere Typologien wie Hausgruppen und könnte ein mittelfristiges 
Entwicklungsportenzial darstellen. Teilbereich II bietet Platz für ca. 16 
Einzelhäuser oder andere Typologien wie Hausgruppen und könnte ein 
langfristiges Entwicklungsportenzial darstellen.
Hinweis: Die Vorgaben des Fachdienstes Umwelt und der Denkmalschutbehörde 
aus der Behördenbeteiligung sind zu beachten. Sie befinden sich ausführlich 
im Bericht.

derzeit nicht bekannt

Ggf. eine Bebauungstudie erstellen lassen.

- archäologische Voruntersuchung
- Baugrundgutachten bezüglich der Nähe zum Niedermoor.
- GIRL Gutachten bezüglich der Reitanlage

ca. 9 WE auf Teilbereich I + 
ca. 16 WE auf Teilbereich II



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

B4 Am Ortsrand, am Waldweg

61

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Landwirtschaft9.200 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als Ackerfläche mit Knicks dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Fläche für die Landwirtschaft dargstellt.
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Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Zu errichten, vom Waldweg

Die Fläche befindet sich in einem archäologischen Interessengebiet und 
soll laut Landschaftsplan als Naturschutzgebiet entwickelt werden. Zudem 
befindet sich neben dem Waldweg ein einfaches archäologisches Denkmal 
(siehe Landschaftsplan).
Desweiteren ist zu klären, in wie weit die vorhandenen Knicks erhalten 
bzw. ersetzt werden können.
Südlich der Fläche befinden sich Sportanlagen und ein Schießstand, die 
Schallemissionen sind zu prüfen.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

ca. 11 WE
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Landwirtschaftliche Fläche am Ostrand des Ortes, entlang des Waldweges. 
Mehrere Knicks durchlaufen die Fläche, der Umgang mit den Knicks ist im 
Zuge der Bauleitplanung zu ermitteln.
Die Fläche bietet Platz für ca. 11 Einzelhäuser und könnte ein 
längerfristiges Entwicklungsportenzial darstellen. Eine Stufenweise 
Entwicklung mit den Flächen B6 und B5 ist anzustreben. Erst sollte Fläche 
B6 entwickelt werden, gefolgt von Fläche B5 und dann erst Fläche B4.
Die Ausweisung im Landschaftsplan als zu entwicklendes Naturschutzgebiet 
stellt ein erhebliches Hemmnis dar.
Hinweis: Die Vorgaben der Denkmalschutbehörde aus der 
Behördenbeteiligung sind zu beachten. Sie befinden sich ausführlich im 
Bericht.

derzeit nicht bekannt

Ggf. eine Bebauungstudie erstellen lassen.

- archäologische Voruntersuchung
- Grünordnungsplan
- Abstimmung beüglich der Knicks mit der uNB
- Bodengutachten
- Schallgutachten bezüglich der Schieß- und Sportanlagen



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

B5  

64

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Landwirtschaft6.924 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als Ackerfläche begrenzt durch Knicks 
dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Fläche für die Landwirtschaft dargstellt.
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Am Ortsrand, zwischen Waldweg und 
Am Sportplatz

Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Zu errichten, vom Waldweg

Die Fläche befindet sich großtenteils in einem archäologischen 
Interessengebiet und soll laut Landschaftsplan als Naturschutzgebiet 
entwickelt werden.
Südlich der Fläche befinden sich Sportanlagen und ein Schießstand, die 
Schallemissionen sind zu prüfen.
Weiterhin befindet sie sich in unmittelbarer Nähe zum kommunalen 
Friedhof.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

ca. 8 WE
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Schmale, aber tiefe Fläche am Ostrand des Ortes. Zur Erschließung könnte 
vom Waldweg hergestellt werden. Die Knicks könten weitgehend erhalten 
bleiben. Die Fläche bietet Platz für ca. 8 Einzelhäuser oder andere 
Typologien und könnte ein längerfristiges Entwicklungsportenzial darstellen. 
Eine Stufenweise Entwicklung mit den Flächen B6 und B4 ist anzustreben. 
Erst sollte Fläche B6 entwickelt werden, gefolgt von Fläche B5 und dann 
erst Fläche B4. Die Ausweisung im Landschaftsplan als zu entwicklendes 
Naturschutzgebiet stellt ein erhebliches Hemmnis dar.

Hinweis: Die Vorgaben der Denkmalschutbehörde aus der 
Behördenbeteiligung sind zu beachten. Sie befinden sich ausführlich im 
Bericht.

derzeit nicht bekannt

Ggf. eine Bebauungstudie erstellen lassen.

- archäologische Voruntersuchung
- Bodengutachten
- Schallgutachten bezüglich der Schieß- und Sportanlagen



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

B6 Am Ortsrand, südlich der Kirche

67

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Landwirtschaft12.028 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan größenteils als Eignungsfläche 
Friedhofserweiterung dargestellt, davon ausgenommen ist ein Teilbereich an dem 
Weg Am Sportplatz.

Die Fläche ist im F-Plan als Fläche für die Landwirtschaft dargstellt.
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Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Zu errichten, von Am Sportplatz sowie von dem Weg To'n Sprüttenhuus

Die Fläche befindet sich großtenteils in einem archäologischen 
Interessengebiet und wird nach Osten durch einen Knick begrenzt.
Die Fläche schein feucht zu sein.
Südwestlich der Fläche befinden sich Sportanlagen und ein Schießstand, 
die Schallemissionen sind zu prüfen.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

14 WE
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Landwirtschaftliche Fläche südlich der Kirche und des Friedhofs. 
Erschließung könnte als Sackgasse vom Am Sportplatz erfolgen.
Die Fläche bietet Platz für ca. 14 Einzelhäuser oder andere Typologien und 
könnte ein mittelfristiges Entwicklungsportenzial darstellen. Eine 
Stufenweise Entwicklung mit den Flächen B5 und B4 ist anzustreben. Erst 
sollte Fläche B6 entwickelt werden, gefolgt von Fläche B5 und dann erst 
Fläche B4.

Hinweis: Die Vorgaben der Denkmalschutbehörde aus der 
Behördenbeteiligung sind zu beachten. Sie befinden sich ausführlich im 
Bericht.

derzeit nicht bekannt

Ggf. eine Bebauungstudie erstellen lassen.

- archäologische Voruntersuchung
- Bedarf an Erweiterungsflächen des Friedhofs klären
- Bodengutachten
- Schallgutachten bezüglich der Schieß- und Sportanlagen



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

B7 Am Ortsrand

70

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Landwirtschaft20.514 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als Ackerfläche als Eignungsfläche für 
Wohnbebauung mit Empfehlung eines Grünordnungsplans dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Fläche für die Landwirtschaft dargstellt.
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Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt

71

Zu errichten

Gartencenter im Süden

Südwestlich der Fläche befinden sich Sportanlagen und ein Schießstand, 
die Schallemissionen sind zu prüfen.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

25 WE
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Landwirtschaftliche Fläche am Ortsrand im Süden des Ortes. Diese ist 
bereits an drei Seiten von Bebauung umgeben und im Landschaftsplan 
von 2002 schon für eine Entwicklung vorgesehen. Die Erschließung müsste 
wahrscheinlich über die Flächen B8 erfolgen. B7 könnte somit eine zweite 
Entwicklungsstufe von B8 darstellen. Die Flächen B8, B7 und U9 sollten in 
einem Gesamtkonzept beplant und in zwei Stufen entwickelt werden.
Die Fläche bietet Platz für ca. 25 Einfamilinehäuser oder andere Typologien 
und könnte ein mittelfristiges Entwicklungsportenzial darstellen.

derzeit nicht bekannt

Ggf. eine Bebauungstudie erstellen lassen.

- Grünordnungsplan
- Schallgutachten
- Schallgutachten bezüglich der Schieß- und Sportanlagen



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

B8 Am Ortsrand

73

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Weide/Lagerfläche9.604 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als in Bebauung befindliche Fläche und 
Wirtschaftsgrünland als Eignungsfläche für Wohnbebauung mit Empfehlung eines 
Grünordnungsplans dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt

74

Zu errichten, von der Dorfstraße

Grenzt an Flächen, die laut Landschaftsplan als Naturschutzgebiet 
entwickelt werden sollen.
Südwestlich der Fläche befinden sich Sportanlagen und ein Schießstand, 
die Schallemissionen sind zu prüfen.

Gartencenter im Süden



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

12 WE

75

Fläche zwischen der bestehenden Wohnbebauung und dem 
Gartenbaumarkt. Diese ist im FNP und im Landschaftsplan als Erweiterung 
des Siedlungsgebietes vorgesehen. Die Erschließung ist derzeit noch nicht 
möglich, da die Ortsdurchfahrt nördlich der Fläche liegt und so keine 
Zufahrt geschaffen werden kann. Ggf. wäre eine Erschließung über die 
Fläche U9 möglich, hier ist die Verfügbarkeit der Fläche noch zu klären.
Wenn die Zufahrt gesichert ist, sollte bei einer Entwicklung auch die 
Erschließung der Fläche Nr. B7 mit berücksichtigt werden. Diese könnte 
eine zweite Entwicklungsstufe darstellen. Die Flächen B8, B7 und U9 
sollten in einem Gesamtkonzept beplant und in zwei Stufen entwickelt 
werden. Die Fläche B8 bietet Platz für ca. 12 Einzelhäuser oder andere 
Typologien.

derzeit nicht bekannt

Ggf. eine Bebauungstudie erstellen lassen und Verlegung der 
Ortsdurchfahrt prüfen.

- Umgang mit Ortsdurchfahrt und Anbauverbotszone
- Grünordnungsplan
- Schallgutachten bezüglich des Gartencenters, sowie der Schieß- und 
Sportanlagen



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

B9 Am Ortsrand, am Birkengrund

76

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Weide2.341 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als Ackerfläche dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Fläche für die Landwirtchaft dargstellt.
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Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt

77

Zu errichten, vom Birkengrund

Grenzt an Flächen, die laut Landschaftsplan als Naturschutzgebiet 
entwickelt werden sollen.
Südlich der Potentialfläche wird gegenwärtig der Bebauungsplan Nr. 10 
entwickelt. Hier soll ein neues Dorfzentrum, bestehend aus Feuerwehr, 
Nahversorger und Dorgemeinschaftshaus entstehen. Es erfolgt der Hinweis, 
dass aus den Festsetzungen und den Nutzungen Auswirkungen auf das 
Potenital entstehen können und zu berücksichtigen sind.
Desweiteren ist zu klären, in wie weit die im südlichen Randbereich 
vorhandenen Knicks erhalten bzw. ersetzt werden können



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

2 WE

78

Fläche am Südrand des Ortes mit Verbindung zum Birkengrund. 
Die Fläche bietet Platz für 2 Einzelhäuser und stellt eine Abrundung der 
Siedlungsfläche dar. Für das Orts- und Landschaftsbild ist eine Eingrünung 
der südlichen Flurstückgrenze sicherzustellen.

derzeit nicht bekannt

Ggf. eine Bebauungstudie erstellen lassen.

Rechtliche Sicherung der Erschließung.
- Abstimmung beüglich der Knicks mit der UNB



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

B10 Am Waldweg, Ecke Schulweg

79

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Bolzplatz2.068 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als Sportplatz mit landschaftsprägenden 
Einzelbäumen dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Spielplatz dargstellt.

Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme
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Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt

80

Vorhanden, vom Schulweg

Auf der Fläche befinden sich landschaftsprägende Bäume.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

0 WE

81

Die Fläche wird derzeit als Bolzplatz genutzt. Hier könnten 3 neue 
Baugrundstücke entstehen. Die Erschließung ist über den Schulweg 
gegeben. Die Fläche könnte zusammen mit den Baulücken 3 und 4 in 
einen Bauleitverfahren entwickelt werden. Dabei sollte der vorhandene 
Baumbestand möglichst erhalten bleiben.

Die derzeitige Nutzung soll beibehalten werden, die Fläche steht nicht zur 
Verfügung.

Die Gememeinde als Eigentümerin des Flurstückes möchte die derzeitige 
Nutzung als Bolzplatz behalten. Daher steht die Fläche nicht zur 
Verfügung.

Vertretbarkeit des entfallens der Sportfläche. -> GV: nicht vertretbar



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

B11 Am Bokeler Weg

82

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Landwirtschaft8.200 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als Ackerfläche als Eignungsfläche für 
Wohnbebauung mit Empfehlung eine Grünordnungsplans dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Fläche für die Landwirtschaft dargstellt.

Noch keine Aufnahme Noch keine Aufnahme
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Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, vom Bokeler Weg

ca. 500 m zu einem Natura 2000 Gebiet

Im Osten ist der 30 m Abstand zur Waldfläche zu beachten. Die Fläche 
grenzt an Flächen, die laut Landschaftsplan als Naturschutzgebiet zu 
entwickeln sind. Entlang des Bokeler Weg verläuft ein ausgeprägter Knick, 
dessen Entfall ist kritisch zu betrachten.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

ca. 12 WE

84

Die Fläche befindet sich am nordwestlichen Ortsrand, am Bokeler Weg. Die 
Erschließung ist durch den Bokeler Weg vorhanden. In wie weit eine 
Entwicklung der Fläche mit Wohnbebauung der naturräumlichen 
Entwicklung um den Vollstedter See entgegensteht, ist zu klären. Es 
könnten auf der Fläche bis zu 10 Einzelhäuser oder andere Typologie 
entstehen.

derzeit nicht bekannt

Ggf. eine Bebauungstudie erstellen lassen.

Verträglichkeit einer Entwicklung mit dem Natura 2000 Gebiet Vollstedter 
See.



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

U1 An der Dorfstraße, Ecke Grüner Weg

85

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Hofstelle3.396 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als landwirtschaftlich geprägte Struktur 
dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan überwiegend als Gemischte Baufläche (M) 
dargstellt und im Osten als Wohnfläche (W).
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Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt

86

Vorhanden, von der Dorfstraße

Die Fläche wurde im IPP 2011 als Fläche 1 erfasst: Baufläche Wohnen 
und nicht störendes Gewerbe.
Desweiteren ist zu klären, in wie weit die im nördlichen Randbereich 
vorhandenen Knicks erhalten bzw. ersetzt werden können.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

4 WE

87

Hofstelle im nördlichen Teil des Ortes. Diese könnte umgenutzt werden um 
Wohnraum und nicht störendes Gewerbe zu schaffen. Ggf. könnte für die 
Nutzungsänderung ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

derzeit nicht bekannt

Umnutzungsmöglichkeiten prüfen

- Abstimmung beüglich der Knicks mit der UNB



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

U2 Am Emkendorfer Weg, Ecke Barmen

88

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Hofstelle4.076 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als landwirtschaftlich geprägte Struktur 
dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, vom Emkendorfer Weg

Grenzt an Flächen, die laut Landschaftsplan als Naturschutzgebiet 
entwickelt werden sollen.
Desweiteren ist zu klären, in wie weit die im östlichen Randbereich 
vorhandenen Knicks erhalten bzw. ersetzt werden können.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

5 WE

90

Hofstelle im nördlichen Teil des Ortes, am westlichen Ortsrand. Diese 
könnte umgenutzt werden um Wohnraum und nicht störendes Gewerbe zu 
schaffen. Für die Nutzungsänderung sollte ein Bebauungsplan aufgestellt 
werden.

derzeit nicht bekannt

Umnutzungsmöglichkeiten prüfen

- Abstimmung beüglich der Knicks mit der UNB



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

U3 An der Dorfstraße

91

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Hofstelle3.195 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als landwirtschaftlich geprägte Struktur 
dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, von der Dorfstraße

Grenzt an Flächen, die laut Landschaftsplan als Naturschutzgebiet 
entwickelt werden sollen.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

4 WE
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Hofstelle im nördlichen Teil des Ortes, am westlichen Ortsrand. Diese 
könnte umgenutzt werden um Wohnraum und nicht störendes Gewerbe zu 
schaffen. Für die Nutzungsänderung sollte ein Bebauungsplan aufgestellt 
werden.

derzeit nicht bekannt

Umnutzungsmöglichkeiten prüfen



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

U4 An der Dorfstraße

94

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nahversorger1.505 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als dörflich geprägte Struktur dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.

Dorfs
tra

ße

U4

B2

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 07

LVermGeo SH
© 2021 GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG

Groß Vollstedt 02

U4

B2

Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, von der Dorfstraße

Die Fläche wurde im IPP 2011 als Fläche 5 erfasst: Mischnutzung, 
Sonderbaufläche.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

1 bis 4 WE
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Tiefes Flurstück an der Dorfstraße in zentraler Lage. Derzeit befindet sich 
dort ein Nahversoger. Die Fläche könnte als Mischnutzung oder als 
Sonderbaufläche umgenutzt werden.

Die Fläche steht derzeit zum Verkauf.

derzeit nicht bekannt

Umnutzungsmöglichkeiten prüfen



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

U5 Am Bokeler Weg

97

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Hofstelle18.665 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als landwirtschaftlich geprägte Struktur 
dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, vom Bokeler Weg

Die Fläche wurde im IPP 2011 als Fläche 7 erfasst: Mischgebietnutzung 
und Wohnbebauung.
Teilfläche I liegt in einem archäologischen Interessengebiet.
Die gesamte Fläche ist im aufgehobenen B-Plan Nr. 8 beplant worden.

Hofstelle angrenzent

Desweiteren ist zu klären, in wie weit die im westlichen Randbereich 
vorhandenen Knicks erhalten bzw. ersetzt werden können.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

23 WE
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Große Hofstelle am Nordrand des Ortes, könnte für Mischnutzung und 
Wohnbebauung umgenutzt werden. Die Fläche wurde schon mal in dem 
aufgehobenen B-Plan Nr. 8 beplant. Für die Teilflächen I und II ist die 
Flurstückszerlegung bereits erfolgt. Teilfläche II kann über den Meiereiweg 
erschlossen nach § 34 BauGB entwickelt werden.

derzeit nicht bekannt

Wohnbebauung auf den Teilfächen I und II umsetzten

- archäologische Voruntersuchung für Teilfläche I
- GIRL Gutachten
- Abstimmung beüglich der Knicks mit der UNB



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

U6 An der Dorfstraße, Ecke Bokeler Weg

100

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Leerstand1.113 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als dörflich geprägte Struktur dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, von der Dorfstraße

Durch die Lage in einer Ecksituation an der wichtigsten Straße des Ortes 
kommt der Fläche eine besondere Bedeutung für das Ortsbild zu.
Für die Fläche besteht eine bewilligte Bauvoranfrage. Somit wird die 
Fläche schon beplant und steht zukünftig nicht mehr zur Verfügung.



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

0 WE
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Leerstehendes Gebäude auf einem spitzen Eck-Flurtstück in zentraler Lage. 
Sollte eine Umnutzung des Bestandsgebäudes nicht möglich sein, ist 
dieses zurückzubauen und durch einen Neubau zu ersetzten. Dabei sollte 
ein mehrgeschossiges Gebäude entstehen, welches dem Zuschnitt des 
Flurstück angepasst ist, um die Eck-Situation städtebaulich zu fassen.

Die Fläche wird derzeit mit 5 WE bebaut und steht zukünftig nicht mehr zur 
Verfügung.

derzeit nicht bekannt



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

U7 Am Bokeler Weg
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Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Stellplätze, Veranstaltungen6.153 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan überwiegend als landwirtschaftlich 
geprägte Struktur dargestellt und teilweise als Wirtschaftsgrünland.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:
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Vorhanden, vom Bokeler Weg

Die Fläche wurde im IPP 2011 als Fläche 10 und 11 erfasst: Baufläche 
Wohnen und nicht störendes Gewerbe.

Zwei Hofstellen im Umfeld



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

7 WE
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Hofstelle am Bokeler Weg. Nach Rückbau der Nebenanlagen könnte die 
Fläche für Wohnungsbau genutzt werden. Aufgrund der Lage und Größe 
wäre z.B. ortsangepasster Geschosswohnungsbau möglich.

Bebauungstudie erstellen lassen

derzeit nicht bekannt

GIRL Gutachten



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

U8 An der Dorfstraße, Ecke Waldweg
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Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Hofstelle3.708 m²

Die Fläche ist im Landschaftsplan als landwirtschaftlich geprägte Struktur 
dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Noch keine AufnahmeNoch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:
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Vorhanden, von der Dorfstraße



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

ca. 4 WE
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Hofstelle in zentraler Lage an der Dorfstraße Ecke Waldweg. Die Fläche 
könnte für Wohnbebauung und nicht störendes Gewerbe genutzt werden. 
Ggf. ist eine Entwicklung zusammen mit Fläche Nr. 6 möglich.

derzeit nicht bekannt

Umnutzungsmöglichkeiten prüfen

GIRL Gutachten



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

U9 An der Dorfstraße, Ecke Grüner Weg
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Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Gewerbe2.898 m²

Die Fläche ist im vorstädtisch geprägte Struktur dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Noch keine Aufnahme



Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:
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Vorhanden, von der Dorfstraße



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

4 WE
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Große, unterbesetzte Fläche am Waldweg. Hier könnte eine 
Nachverdichtung duch Wohnbebauung entstehen. Ggf. kann die Fläche als 
Erschließung für Fläche B8 genutzt werden. Die Flächen B8, B7 und U9 
sollten in einem Gesamtkonzept beplant und in zwei Stufen entwickelt 
werden.

derzeit nicht bekannt

Erschießungskonzept für die Flächen U9, B8 und B7 prüfen.



Darstellung im 
Flächennutzungsplan:

Baurecht gem.
Bebauungsplan:

Baurecht gem. Satzung
§ 34 Abs. 4 BauGB:

Titel:

Fläche Nr. : Lage:

Seite

Darstellung  ohne MaßstabQuelle:

Lage im Innenbereich (§ 34 BauGB)  

Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

Baurecht gem. Satzung
§ 35 Abs. 6 BauGB:

Flächengröße: Realnutzung:

Eigenes FotoEigenes FotoQuelle: Quelle:

Aussagen des
Landschaftsplanes:

Lage in einer Außenbereichsinsel (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage in einer Außenbereichszunge (sog. Außenbereich im Innenbereich)  

Lage im Außenbereich (§ 35 BauGB)

DA Nord

IEGA Groß Vollstedt

U10 An der Dorfstraße

112

 

 

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Gewerbe2.034 m²

Die Fläche ist im landwirtschaftlich geprägte Struktur dargestellt.

Die Fläche ist im F-Plan als Gemischte Baufläche (M) dargstellt.
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Sonstiges:

Besondere Bedeutung für 

Böden Grundwasser Vegetation

Fauna Topografie Orts- bzw. Landschaftsbild 

Hemmnisse:
Anbauverbotszone

Besondere Immissionsproblematik Staub LichtGeruchLärm

Schutzgebiete nach LNatSchG (NSG, LSG):

trifft zu 

trifft nicht zu 

Schutzgebiete nach Europarecht/ Natura 2000 (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet):

trifft zu 

Entfernung zu dem Schutzgebiet: 

trifft nicht zu 

Erläuterung: 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder § 21 LNatSchG:

trifft zu 

trifft nicht zu 

Titel:

Seite

Erschließung sowie
Ver- und Entsorgung:

 

 

 

 

 

 

IEGA Groß Vollstedt
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Vorhanden, von der Dorfstraße



Baurechtliche Einschätzung:

Es besteht Baurecht nach § 34 BauGB (Innenbereich) / § 30 BauGB (Bebauungsplan).

Es besteht Baurecht nach einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB.

Es besteht Baurecht nach einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB.

Es kann eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Es ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Es ist zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Titel:

Seite

Verfügbarkeit 
der Fläche:

Erforderlichkeit von 
fachlichen Klärungen
(Gutachten, 
Abstimmungen):

A geeignet

B bedingt geeignet

C nicht geeignet

Daraus resultierende Wohneinheiten (WE):

Einstufung:

Bewertung der Fläche:

Handlungsempfehlung:

IEGA Groß Vollstedt

 

 

 

 

2 WE

114

Alte Bäckerei in zentraler Lage an der Dorfstraße. Es sollte eine 
Nachnutzung der Gewerberäume gefunden werden, ansonsten besteht ggf. 
die Möglichkeit diese in Wohnraum umzuwandeln.

derzeit nicht bekannt

Umnutzungsmöglichkeiten prüfen

GIRL Gutachten
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Umnutzungspotentiale

1

5

Baufläche, bereits vorbereitet über den Flächennutzungsplan,
Wohnbaufläche [W] sowie Gemischte Bauflächen [M] (B1, B2 und B8)
Baufläche,  es liegt keine Darstellung über eine bauliche Nutzung auf Ebene des 
Flächennutzungsplanes vor

U1

Ergänzter Gebäudebestand (mittlerweile vorhanden, vorher nicht eingemessen)

Fläche für den Gemeindebedarf

Öffentliche Grünfläche

Innenbereichspotentiale

Bauflächen (Außenbereich)

Bestand

B1

B3

Bebauungsplan in der Aufstellung,
[WA] allgmeines Wohngebiet, Feuerwehr und Nahkauf

BP Nr. 9

Die Flächen U4, I und II waren Bestandteil des Entwurfs des B-Planes Nr. 8 (aufgehoben).
I, Flurstückszerlegung wurde bereits vorgenommen, Konzept über eine Bebauung liegt vor;
II, Flurstückszerlegung wurde bereits vorgenommen, es sollen Bauanträge nach § 34 BauGB 
eingereicht werden;

I
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